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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Rates der Gemeinde Bad Essen

Nachrichtlich an 
Gleichstellungsbeauftragte Frau Ann Bruns

Datum:
Sachbearbeiter:

Telefon:
E-Mail:

01.06.2016
Lena Bestert

05472/401-21
bestert@badessen.de

E I N L A D U N G

zur Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Essen

Sitzungstermin: Donnerstag, 16.06.2016, 17:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungsraum des Dorfgemeinschaftshauses Rabber

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung:

 1. Eröffnung der Sitzung

 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden 
Ratsmitglieder

 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

 4. Feststellung der Tagesordnung

 5. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates am 
17.03.2016

 6. Verwaltungsbericht

 7. Sanierungsverfahren "Hafenstraße", Gemeinde Bad Essen
-Verkauf, Instandsetzung und Umbau des ehemaligen Speichers, 
Hafenstraße 4-

FD3/2016/110

-Vorstellung des Konzeptes „Mast und Segel“ durch das Unternehmen 
Industriebau Hoff und Partner-

 8. Bebauungsplan Nr. 72 "Hafenstraße/Schulallee", Harpenfeld,
1. Änderung
-Änderungsbeschluss-

FD3/2016/104

 9. 53. Änderung des Flächennutzungsplanes in Harpenfeld
-Abwägungs- und Feststellungsbeschluss-

FD3/2016/091

 10. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", 
Lintorf, 1. Änderung 
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss-

FD3/2016/092

 11. Bebauungsplan Nr. 3.1 "Bad Essen-Süd", Bad Essen, 7. Änderung FD3/2016/101
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-Abwägungs- und Satzungsbeschluss-

 12. 55. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan 
Nr. 76 "Südlich Kampstraße"

FD3/2016/105

 13. Gemeinsame Breitbandinitiative
-Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung-

FD3/2016/103

 14. Jahresabschluss 2015 FD2/2016/074

 15. Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Jahr 2015

FD2/2016/075

 16. Jahresabschluss 2015 der Kinderland Bad Essen gGmbH FD1/2016/123

 17. Aufhebung der Beschlüsse des Rates der Gemeinde Bad Essen 
vom 17.07.2014 zur Einführung der offenen Eingangsstufe zum 
Schuljahr 2016/2017 an der Grundschule Bad Essen sowie zur 2. 
Änderungssatzung über die Festlegung von Schulbezirken in der 
Gemeinde Bad Essen

FD1/2016/127

 18. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bad 
Essen und der Stadt Pr. Oldendorf

FD1/2016/129

 19. Bildungsfonds der Bildungslandschaft Wittlager Land FD1/2016/124

 20. Beförderung der Gemeindeinspektorin Anne Schmidt zur 
Gemeindeoberinspektorin

FD1/2016/122

 21. Mitteilungen und Anfragen

 21.1. Mitteilungen des Bürgermeisters

 21.2. Beantwortung schriftlicher Anfragen

 22. Einwohnerfragestunde
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/110
öffentlich
öffentlich
31.05.2016
Andreas Pante
-pa/hw-

Sanierungsverfahren "Hafenstraße", Gemeinde Bad Essen
-Verkauf, Instandsetzung und Umbau des ehemaligen Speichers, 
Hafenstraße 4-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[X] Sonstiges: Die benötigten Haushaltsmittel (Sanierungsmittel incl. kommunaler 
Eigenanteil) sind entsprechend des Baufortschritts in den jeweiligen Haushaltsjahren zur 
Verfügung zu stellen. 
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[X] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

      

Sachverhalt:
Der Rahmenplan zum Sanierungsgebiet „Hafenstraße“ enthält drei Bausteine. Mit dem 
„Wohnen am Wasser“ und der „Marina“ sind bereits zwei wichtige Elemente entwickelt und 
umgesetzt worden. Die Erhaltung, Sanierung und zukunftsfähige Nutzung des ehemaligen 
Speichers, Hafenstraße 4, ist ein weiterer „Baustein“ des Sanierungsverfahrens 
„Hafenstraße“. 

Nachdem die Gespräche mit verschiedenen Investoren nicht zum gewünschten Ziel geführt 
haben, wird aktuell mit der Firma Industriebau Hoff und Partner aus Gronau (Westf.) über die 
Entwicklung des ehemaligen Speichers und dessen Umfeldes verhandelt. 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat dazu am 21.04.2016 beschlossen, mit Hoff 
und Partner als exklusivem Partner die Pläne zur Umnutzung und Umgestaltung des 
Speichergebäudes an der Hafenstraße 4 und seines Umfeldes auf Basis der Konzeptidee 
„Mast und Segel“ weiterzuentwickeln. Auf die Beschlussvorlage und deren Anlagen wird 
insofern verwiesen. 

Dem von Hoff und Partner vorgelegten dreistufigen Entwicklungsplan folgend werden aktuell 
in der Phase 1 über einem Zeitraum von bis zu drei Monaten die Baukosten ermittelt und ein 
Vermarktungskonzept erstellt. Sofern dieses positiv ausfällt, sollen hierauf aufbauend die 
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erforderlichen Verkaufs- und Sanierungsverträge abgeschlossen werden, wobei diese 
zunächst während der Phase 2 zur konkreten Planung und Vermarktung von bis zu einem 
Jahr aufschiebende Wirkung haben. Für die hieran anschließende Realisierungs- und 
Bauphase plant der Investor eine Dauer von bis zu anderthalb Jahren, so dass Ende 2018 
die Gesamtmaßnahme abgeschlossen sein könnte. 

Das Konzept „Mast und Segel“ und die Vorgehensweise des Unternehmens werden in der 
Sitzung am 16.06.2016 von Industriebau Hoff und Partner nach aktuellem Stand vorgestellt. 

Bezüglich der einzusetzenden Fördermittel wird von Sanierungsmitteln in Höhe von 2,0 Mio. 
€ entsprechend den bisherigen Planungen ausgegangen.  
      

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:
1.  Die Konzeptidee „Mast und Segel“ der Firma Industriebau Hoff und Partner GmbH aus 

Gronau soll zur Entwicklung des Speichers weiter geplant und umgesetzt werden. 

2.  Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, die weiteren Verhandlungen einschließlich 
des Abschlusses eines Kaufvertrages zwischen der Gemeinde Bad Essen, der BauBeCon 
Sanierungsträger GmbH und der Industriebau Hoff und Partner GmbH abzuwickeln. 

3.  Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, die für die Maßnahmenumsetzung 
erforderlichen Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge bzw. Überlassungs-
verträge über die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen gemäß den §§ 146 Abs. 3 und 
155 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) abzuschließen.

       

Anlage/n:
Schreiben Industriebau Hoff und Partner GmbH vom 15.04.2016
Schreiben Gemeinde Bad Essen vom 22.04.2016
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/104
öffentlich
öffentlich
12.05.2016
Andreas Pante
-pa/md-

Bebauungsplan Nr. 72 "Hafenstraße/Schulallee", Harpenfeld,
1. Änderung
-Änderungsbeschluss-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 02.06.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[X] stehen bei Konto  427100.93000.51110 zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[X] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

            

Sachverhalt:
Der Bebauungsplan Nr. 72 „Hafenstraße/Schulallee“, Harpenfeld, wurde in den Jahren 2011 
und 2012 aufgestellt und beschlossen, um die bisher entstandenen Entwicklungen im 
Sanierungsgebiet Hafenstraße umzusetzen. Hierbei entstand ein modernes Wohngebiet an 
der Marina, ein Hafenbecken mit Servicegebäude und ein ansprechendes Umfeld, welches 
touristisch stark genutzt wird.

Für das bestehende Speichergebäude sieht der Bebauungsplan ein Sondergebiet „Wohnen 
und Arbeiten im Speicher“ vor, welches abgegrenzt ist auf den unmittelbaren Bereich des 
Bestandsgebäudes.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zur Umsetzung und Wiedernutzung des 
Speichergebäudes wurde mit Entscheidung des Verwaltungsausschusses am 21.04.2016 
das Exklusivvermarktungsrecht an einen neuen Investor vergeben. Nach den Vorstellungen 
des Investors wird nicht nur das Bestandsgebäude umgebaut und neu genutzt, sondern mit 
einem Neubau mit Parkdeck ergänzt. Nur hierdurch kann nach Aussage des Investors die 
Gesamtwirtschaftlichkeit des Projektes sichergestellt werden.

Um die Umsetzung des Projektes zu ermöglichen ist es notwendig, den überbaubaren 
Bereich des Sondergebietes westlich des bestehenden Speichers zu erweitern.
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Mit der Überarbeitung des Teilbereiches des Bebauungsplanes soll zudem die bisher südlich 
des Gastronomiebetriebes bestehende Erschließungsstraße nördlich des Gebäudes in 
Verlängerung der Promenade bis zum öffentlichen Parkplatz dargestellt werden. Dieses 
entspricht dem aktuellen Beratungsstand zur Entwicklung in diesem Bereich des 
Sanierungsgebietes Hafenstraße.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 dient Maßnahmen der Innenentwicklung. Die 
Planfläche beträgt weniger als 20.000 qm. Desweiteren wird durch die Änderung des 
Bebauungsplanes nicht die Zulässigkeit eines Vorhabens begründet, welches einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt.

Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 b Baugesetzbuch genannten 
Schutzgüter bestehen nicht. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13 Baugesetzbuch aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 (2) und (3) Baugesetzbuch.
           

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt:

1. den Bebauungsplan Nr. 72 „Hafenstraße/Schulallee“, Harpenfeld, zu ändern, 
1. Änderung. Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug 
dargestellt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwurfsbearbeitung zu veranlassen und die 
weiteren Verfahrensschritte nach dem Baugesetzbuch bis zum Entwurfs- und 
Auslegungsgeschluss abzuwickeln.

            

Anlage/n:
- Abgrenzung des Plangebietes     
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/091
öffentlich
öffentlich
14.03.2016
Andreas Pante
-pa/hw-

53. Änderung des Flächennutzungsplanes in Harpenfeld
-Abwägungs- und Feststellungsbeschluss-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 14.04.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 21.04.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[X] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[X] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung     

       

Sachverhalt:
Der mit der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes geplante „RuheForst“ Schloss 
Hünnefeld/Bad Essen soll südlich und nördlich der „Clamors Allee“ in Bad Essen eingerichtet 
werden. Die Waldfläche umfasst 17,32 ha und beinhaltet insgesamt 5 Flurstücke. Alle 
Flächen befinden sich im Eigentum von Frau Luise Freifrau von dem Bussche-Hünnefeld. 
 
Träger des Friedhofes ist die Gemeinde Bad Essen, wobei ein Betriebsführungsvertrag 
zwischen der Gemeinde und der Eigentümer nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Nds. 
Bestattungsgesetz zur Beauftragung Dritter mit der Errichtung und dem Betrieb des 
Friedhofes geschlossen werden muss. Der geplante RuheForst soll im Sinne des Konzeptes 
der RuheForst GmbH, Marktplatz 11 in 64711 Erbach, genutzt werden. Hierbei ist 
vorgesehen biologisch abbaubare Urnen in einer Mindesttiefe von 50 cm in ein Ruhebiotop 
einzubringen. Die Ruhebiotope bleiben naturbelassen, Grabschmuck ist nicht zulässig. Somit 
bleibt der Wald in  seinem Erscheinungsbild unverändert. Die Fläche wird nicht umfriedet 
und bleibt frei zugänglich für Tiere und Spaziergänger. Lediglich Informationsschilder weisen 
den Besucher auf die besondere Nutzung als Waldbestattungsfläche hin.

Die RuheForst GmbH betreibt mittlerweile über 60 RuheForst-Standorte in Deutschland. Mit 
dem Betrieb des RuheForstes Schloss Hünnefeld/Bad Essen ist die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, Geschäftsbereich Forst, Johannssenstraße 10 in 30159 Hannover, 
beauftragt. Zwischen Waldeigentümerin, RuheForst GmbH und der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen ist am 20.03.2015 ein entsprechender Dienstleistungsvertrag geschlossen 

http://svr-main/ai/si010_j.asp?YY=2015&MM=03&DD=20
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worden, der vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung des Vorhabens in Kraft tritt. 
Vorbehaltlich des bauleitplanerischen Änderungsverfahrens würde eine Widmung des 
Friedhofes für den Zeitraum von 99 Jahren erfolgen. 
 
Durch die Bewirtschaftung Dritter trägt die Verkehrssicherungspflicht der Eigentümer bzw. 
deren Rechtsnachfolger. Auch die Anlegung von Wegverbindungen und Parkmöglichkeiten 
in der Nähe obliegt dem Eigentümer. Die Bewirtschaftung der Friedhofsfläche erfolgt in 
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
 
Die zur Ausweisung vorgesehenen Flächen sowie eine Erläuterung sind der Vorlage 
beigefügt. Die entstehenden Kosten des Bauleitplanverfahrens werden direkt durch den 
Vorhabenträger übernommen. 

Die einmonatige öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sowie die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 fand zwischen dem 08.02. und 10.03.2016 
statt. Sämtliche Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen sind vom planbearbeitenden 
Büro in einer Aufstellung aufgelistet und kommentiert, bzw. mit einem Abwägungsvorschlag 
versehen worden, die als Anlage der Vorlage beigefügt sind. 
        

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1. die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zur 53. Änderung des 
Flächennutzungsplanes in Harpenfeld, wie folgt zu behandeln: 

1. …
2. …
3. …
Kenntnisnahme/ Berücksichtigung / Zurückweisung 
nach Vorschlag des Planbearbeiters. 

2. die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den vorstehend beschlossenen 
Änderungen in der vorgelegten Fassung. 

       

Anlage/n:
- Lageplan
- Auszug FNP
- Begründung
- Abwägung
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/092
öffentlich
öffentlich
14.03.2016
Andreas Pante
-pa/hw-

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", 
Lintorf, 1. Änderung 
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 14.04.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 21.04.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[X] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[X] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung     

      

Sachverhalt:
Im Jahr 2007 mit der Aufstellung der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Bad Essen und vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“ im 
Norden der Ortslage des Ortsteils Lintorf sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ansiedlung des nunmehr hier ansässigen EDEKA-Aktiv-Marktes geschaffen worden 
(damals schon Umsiedlung mit Erweiterung aus dem Ortskern an den Ortsrand); dargestellt 
bzw. festgesetzt sind ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Nahversorgung. Zulässig 
ist hier z.Z. ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von 700 qm und ein 
Getränkehandel mit einer Verkaufsfläche von 200 qm, Gesamtverkaufsfläche = 900 qm.
 
Anfang 2014 plante der Betreiber eine Erweiterung des Verbrauchermarktes, sowohl eine 
Erweiterung der baulichen Anlagen (über den Geltungsbereich des Ursprungplanes hinaus 
nach Norden) als auch eine Erhöhung der Verkaufsflächen. Dazu hat die Gemeinde bereits 
am 13.03.2014 einen Aufstellungsbeschluss gefasst (sowohl für die Änderung des FNP als 
auch für die Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4).
 
Auf die geplante Erweiterung der baulichen Anlagen in Richtung Norden wird nun verzichtet. 
Nunmehr soll nur noch die Gesamtverkaufsfläche von ursprünglich 900 qm auf 1.020 qm 
erhöht werden. Ansonsten entspricht das geplante Vorhaben den Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 „Hartmannstraße“.

http://svr-main/ai/si010_j.asp?YY=2014&MM=03&DD=13
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Die geplante Erhöhung der Verkaufsfläche dient der Sicherstellung der Versorgung der 
Wohnbevölkerung im OT Lintorf. Auch hier soll die wohnungsnahe Grundversorgung der 
Bevölkerung durch entsprechend geeignete Einrichtungen (z.B. Verbrauchermärkte) 
sichergestellt werden. Dabei umfasst der Einzugsbereich neben der Ortschaft Lintorf auch 
die Ortsteile Barkhausen, Rabber, Wimmer, Linne, Hördinghausen und Dahlinghausen und 
stellt somit auch für diese Ortsteile die wohnungsnahe Grundversorgung der Bevölkerung 
sicher.
 
Zur Realisierung des geplanten Vorhabens ist es erforderlich, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“ der Gemeinde Bad Essen (2007) entsprechend zu 
ändern (hier: Änderung der textlichen Festsetzung § 2 Nutzungsregelung – maximale 
Verkaufsfläche Nahversorgungsmarkt). Dazu ist die Aufstellung eines Textbebauungsplanes/ 
einer Textsatzung erforderlich.
 
Die raumordnerische Verträglichkeit des Vorhabens (Erhöhung der Verkaufsfläche) hat der 
Landkreis Osnabrück bereits mit Schreiben vom 29.06.2015 bestätigt.
 
Durch die hier vorgesehene Erhöhung der geltenden Verkaufsflächenfestsetzungen werden 
die Grundzüge der Planung nicht berührt. Es wird hier nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
vorbereitet oder begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen. Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 (6) Nr. 7 b) BauGB genannten Schutzgüter (insbesondere Schutzgebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, europäische Vogelschutzgebiete u.ä.). Insofern wird die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt.

Die einmonatige öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sowie die Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 fand zwischen dem 23.10. und 07.12.2015 statt. 
Sämtliche Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen sind vom planbearbeitenden Büro in 
der Aufstellung aufgelistet und kommentiert, bzw. mit einem Abwägungsvorschlag versehen 
worden, die als Anlage der Vorlage beigefügt sind. 
      

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt: 

1. die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung, wie folgt zu behandeln: 

1. …
2. …
3. …
Kenntnisnahme/ Berücksichtigung/ Zurückweisung 
nach dem Vorschlag des Planbearbeiters.

2. den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung, 
bestehend aus Planteil mit textlichen und gestalterischen Festsetzungen sowie 
Begründung mit den vorstehend beschlossenen Änderungen / in der vorgelegten Fassung 
als Satzung.

       

Anlage/n:
 Textliche Festsetzung
 Begründung
 Abwägung 

    

http://svr-main/ai/si010_j.asp?YY=2015&MM=06&DD=29
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/101
öffentlich
öffentlich
10.05.2016
Andreas Pante
-pa/md-

Bebauungsplan Nr. 3.1 "Bad Essen-Süd", Bad Essen, 7. Änderung
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 02.06.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[X] stehen bei Konto  427100/93000/51110 zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[X] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung     

          

Sachverhalt:
Die „Nikolaistraße“ in der Ortschaft Bad Essen bildet zusammen mit dem „Kirchplatz“ und der
oberen „Lindenstraße“ städtebaulich und bauhistorisch eine Einheit. Diesem Teil des
„Historischen Ortskerns“ in Bad Essen sind das nördliche Teilstück der „Bergstraße“ und der
Bereich „Meyerhof“ hinzuzurechnen.

Die Bebauung an der „Nikolaistraße“ ist überwiegend im 19. Jahrhundert entstanden. Für die
Entwicklung der Ortschaft Bad Essen war sie als Standort für Wohnen, Einzelhandel und
Handwerk zusammen mit der oberen „Lindenstraße“, der „Bergstraße“ und dem „Kirchplatz“
von besonderer Bedeutung. Dieses galt bis etwa 1970. Seit ca. 1970 hat sich die
Entwicklung des Einzelhandelsstandortes in die „Linden- und Lerchenstraße“ verlagert.

Im Gegensatz zur attraktiven Lage von Wohnhäusern und Eigentumswohnungen sowie
Einzelhandel und Gastronomie im Bereich der „Linden- und Lerchenstraße“ hat sich der
Standort „Nikolaistraße“ verschlechtert, da die örtlichen Anforderungen hinsichtlich Größe
der Ladenfläche oder auch die Parkplatzsituation den heutigen Anforderungen vielfach nicht
mehr genügen.

Aus diesem Grunde wurde für den Standort „Nikolaistraße“ ein Entwicklungskonzept mit dem
Ziel erarbeitet, die vorhandenen Leerstände auf eine weitere gewerbliche
Nutzungsmöglichkeit hin zu prüfen und ggfs. auch die Umnutzung zu Wohnzwecken zu
forcieren und damit insgesamt den Bereich wieder zu beleben und die „Nikolaistraße“ wieder
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zu einem attraktiven Standort zu entwickeln.

Ein Ergebnis dieses Entwicklungskonzeptes war es, die Kerngebietsfestsetzungen im Zuge
der „Nikolaistraße/Bergstraße“ in Mischgebietsfestsetzungen umzuwandeln. In diesem
Zusammenhang sollen auch gleichzeitig die planungsrechtlichen Möglichkeiten geschaffen
werden, im Plangebiet ein Vierfamilienhaus zu errichten und einen Anbau an dem
denkmalgeschützten Gebäude Lindenstraße Nr. 2 zu realisieren. Hierzu liegen konkrete
Ansiedlungsvorhaben vor.

Mit der Umwandlung zum Mischgebiet werden nunmehr auch Wohnnutzungen in den
Erdgeschossen zulässig, was in den Kerngebieten nicht der Fall war. Gleichzeitig ist
daneben auch immer noch eine, wenn auch nicht zu intensive gewerbliche Nutzung:
Einzelhandel oder Dienstleistungen usw. möglich. Durch die Zulassung von Wohnnutzungen
in den Erdgeschossen kann den bestehenden bzw. drohenden Leerständen bei fehlenden
gewerblichen Nutzungen gegengesteuert werden.

Die einmonatige öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch sowie die 
Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch fand zwischen dem 20.04.2016 und 
02.06.2016 statt. Sämtliche Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen werden vom 
planbearbeitenden Büro in einer Aufstellung aufgelistet, kommentiert bzw. mit einem 
Abwägungsvorschlag versehen und in der Sitzung vorgetragen.          

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt:

1. die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 3.1 
„Bad Essen-Süd“ wie folgt zu behandeln:

                                              1. …
                                              2. …
                                              3. …
            Kenntnisnahme / Berücksichtigung / Zurückweisung nach dem Vorschlag des
            Planbearbeiters.

2. den Bebauungsplan Nr. 3.1 „Bad Essen-Süd“, bestehend aus Planteil mit textlichen
      und gestalterischen Festsetzungen sowie Begründung mit den vorstehend
      beschlossenen Änderungen / in der vorgelegten Fassung als Satzung.

3. Die für den Änderungsbereich erlassene Veränderungssperre gemäß § 14
           Baugesetzbuch zur Sicherung der Bauleitplanung wird aufgehoben.       

Anlage/n:
-  Lageplan
-  Bebauungsplan mit Planzeichenerläuterung und textlichen Festsetzungen               
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/105
öffentlich
öffentlich
17.05.2016
Andreas Pante
-pa/md-

55. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan 
Nr. 76 "Südlich Kampstraße"
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 02.06.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto ________________ zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[X] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[X] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

                

Sachverhalt:
Die Gemeinde Bad Essen beabsichtigt mit der Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Ortsteil Lockhausen, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von ca. 2 
ha Wohnbauflächen (13-15 neue Wohnbaugrundstücke, ca. 5 vorhandende Wohngebäude) 
zu schaffen. Die Gemeinde Bad Essen möchte mit diesen Bauflächenausweisungen den 
Wohnstandort Lockhausen im Rahmen der Eigenentwicklung sichern. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Bad Essen stellt für den 
Änderungsbereich zum einen gemischte Bauflächen (an der Weststraße mit bereits 
vorhandener Wohnbebauung) und zum anderen Flächen für die Landwirtschaft dar. Das 
Planungserfordernis ergibt sich hier insofern aufgrund der beabsichtigten Ausweisung von 
Wohnbauflächen. Die bislang gemischten Bauflächen an der Weststraße werden 
entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung nunmehr auch als Wohnbauflächen dargestellt. 
 
In der Ortschaft Lockhausen besteht Bedarf, Wohnbauflächen auszuweisen. Die Gründe 
hierfür ergeben sich aus konkreten Anfragen nach Wohnbauland in der Ortschaft, vor dem 
Hintergrund, dass die noch vorhandenen bebaubaren Grundstücke in der Ortschaft 
(Baulücken) auf absehbare Zeit nicht für eine bauliche Nutzung zur Verfügung stehen und 
weitere planungsrechtlich gesicherte Bauflächen kaum mehr vorhanden sind.  
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Zielsetzung der Gemeinde Bad Essen ist es nunmehr, Wohnbauflächen für die 
Eigenentwicklung der Ortschaft Lockhausen auszuweisen. Hierzu ist herauszustellen, dass 
Lockhausen eine historisch gewachsene, eigenständige Ortschaft ist. Die Gemeinde Bad 
Essen sieht es als wesentliche städtebauliche Aufgabe an, die Eigenentwicklung der 
ehemals 17 eigenständigen Gemeinden bzw. Ortschaften zu fördern. In diesen Ortschaften 
(so auch in Lockhausen) besteht eine Nachfrage nach Baugrundstücken, die sowohl aus der 
Eigenentwicklung resultiert, als auch auf das hier günstigere Bodenpreisniveau reflektiert.

Eigenentwicklung zu fördern bedeutet in diesem Zusammenhang auch, die Eigenständigkeit 
zu sichern. Vor dem Hintergrund einer, statistisch gesehen, abnehmenden Bewohnerzahl pro 
Wohnung und damit einem größeren Wohnbedarf besteht auch in den kleineren Ortschaften 
das Erfordernis, Bauflächen auszuweisen, allein schon aus der örtlichen Nachfrage heraus. 
Nur durch diese Bauflächenausweisung kann die örtliche Bevölkerungszahl gehalten und in 
begrenztem Umfang entwickelt werden. Dieses ist gleichzeitig Voraussetzung, um örtliche 
Gemeinbedarfseinrichtungen in ihrem Bestand zu sichern und einseitige 
Bevölkerungsstrukturen (Überalterung) zu vermeiden. 
Mit dieser Ausweisung von Wohnbauflächen wird erreicht, dass der südliche Ortsrand der 
Ortschaft Lockhausen baulich abgerundet wird (Arrondierung). 
 
Zur planungsrechtlichen Absicherung der o.g. gemeindlichen Zielsetzungen ist es nunmehr 
erforderlich den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern.  
 
Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Bebauungsplan Nr. 76 „Südlich 
Kampstraße“ aufgestellt. 
 
Die Kosten der Bauleitplanverfahren trägt der Vorhabenträger. 
                

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt: 
 
1. den Flächennutzungsplan im Bereich südlich der Kampstraße in der Ortschaft
      Lockhausen entsprechend der beigefügten Planskizze zu ändern, 55. Änderung, 
 
2. den Bebauungsplan Nr.76 „Südlich Kampstraße" aufzustellen. Der Geltungsbereich
      des Plangebietes ist im beigefügten Kartenauszug dargestellt. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwurfsbearbeitung zu veranlassen und die
      weiteren Verfahrensschritte nach dem Baugesetzbuch bis zum Entwurfs- und
      Auslegungsbeschluss abzuwickeln. 
 
               

Anlage/n:
- Darstellung wirksamer FNP u. Abgrenzung 55. Änderung des FNP 
- Abgrenzung B-Plan Nr. 76 „Südlich Kampstraße“ 
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/103
öffentlich
öffentlich
25.05.2016
Andreas Pante
-pa/md-

Gemeinsame Breitbandinitiative
-Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 02.06.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[X] sind in den Haushaltsplänen 2017 und 2018 bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[X] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

                       

Sachverhalt:
Der Landkreis Osnabrück bzw. die TELKOS GmbH führt in Abstimmung und im 
gemeinsamen Interesse mit den einzelnen Gemeinden/Städten ein europaweites 
Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel der Errichtung einer passiven Glasfaserinfrastruktur 
gemäß der vorbenannten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und der anschließenden 
Verpachtung an einen Provider (Betreiber) durch. Dabei wird der Landkreis bzw. die 
TELKOS GmbH Eigentümer/in der passiven Glasfaserinfrastruktur.
Zuvor wurde mittels Durchführung einer sogenannten Markterkundung eine Unterversorgung 
der betroffenen Gebiete sowie ein Marktversagen ermittelt. Ein Marktversagen liegt in 
diesem Zusammenhang dann vor, wenn kein Telekommunikationsanbieter in den jeweiligen 
Gebieten in den nächsten drei Jahren einen eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau plant. 
Hintergrund sind die regelmäßig sehr hohen Investitionskosten für die erforderlichen 
Tiefbauarbeiten zur Verlegung entsprechender Glasfasernetze. Aus diesem Grund ist die 
Versorgung derart unterversorgter Regionen, in denen ein Marktversagen herrscht, nur mit 
Hilfe kommunaler Förderung möglich.
Landkreis Osnabrück und TELKOS haben hierzu bereits eine Förderung aus dem 
Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau vom 22. Oktober 2015 beantragt. 
Voraussetzung für eine Förderung des Landkreises Osnabrück bzw. der TELKOS ist hier 
allerdings, dass die Aufgabe der Breitbandförderung auf die Landkreisebene übertragen 
wird. 
Aus der Übertragung der Aufgabe und dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung entsteht die Pflicht zur Beteiligung an den Kosten gem. § 4 Ziffer 1 der 
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Vereinbarung: Die von den Gemeinden/Städten zu zahlenden Beträge werden zu 50% nach 
den Einwohnerzahlen und zu 50% nach den zurechenbaren Kosten für das Breitbandprojekt 
nach § 4 Ziffer 1 auf die Gemeinden/Städte bemessen. Die Gemeinden/Städte zahlen jedoch 
maximal die auf sie entfallenden zurechenbaren Kosten zzgl. eines Solidarbeitrags in Höhe 
von 1 € je Einwohner. Wenn sich eine Differenz zu der Kostentragung nach Satz 1 ergibt, 
übernimmt diese Differenz der Landkreis. In Abstimmung mit den Gemeinden/Städten wird 
einvernehmlich bestimmt, ob diese Zahlungen als einmalige Zahlung oder in mehreren 
Teilbeträgen geleistet werden.

Die TELKOS wird in der Gemeinde Bad Essen gem. der beigefügten Ausbauplanung 15 
derzeit noch unerschlossene Kabelverzweiger ausbauen und ein bisher unterversorgtes 
Gewerbegebiet mit Glasfaserdirektanschlüssen ausstatten. 
          

Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt, die Aufgabe der kommunalen Breitbandförderung in den als 
unterversorgt geltenden Gebieten auf den Landkreis Osnabrück zu übertragen. Hierzu wird 
der Bürgermeister ermächtigt, die der Beschlussvorlage beigefügte öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bad Essen und dem Landkreis Osnabrück zu 
schließen.  Aus der Übertragung der Aufgabe und dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung ergibt sich auch die Pflicht, anteilig Kosten gem. § 4 Ziffer 1 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zu tragen. Die Gemeinde verpflichtet sich, die notwendigen 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu schaffen. 
                    

Anlage/n:
- Kosten- und Ausbauübersicht
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung         
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 2 Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD2/2016/074
öffentlich
öffentlich
25.05.2016
Carsten Lüke

Jahresabschluss 2015
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[ x ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[ x ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

     

Sachverhalt:
Nach § 128 Abs. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde für 
jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen und darin das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Der kommunale Jahresabschluss stellt dabei 
vergleichbar mit dem kaufmännischen Abschluss das Ziel der Rechenschaft in den 
Vordergrund.

Bestandteil des Jahresabschlusses sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die 
Bilanz und ein Anhang, dem eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht, eine 
Schuldenübersicht, eine Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste und ein 
Rechenschaftsbericht beizufügen sind.

Der Jahresabschluss ist durch die Kämmerei zu erstellen. Der Bürgermeister stellt die 
Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses fest und legt ihn unverzüglich dem Rat zur 
Kenntnisnahme vor. Anschließend wird der Jahresabschluss dem zuständigen 
Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Erst der geprüfte Jahresabschluss wird dann 
vom Bürgermeister – ggfls. mit einer eigenen Stellungnahme – dem Rat vorgelegt, der gem. 
§ 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG über den Jahresabschluss und die Entlastung des 
Bürgermeisters beschließt. Weiterhin beschließt der Rat über die Verwendung des 
Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.
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Entsprechend der beigefügten Jahresrechnung schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem 
Jahresüberschuss von 261.314,55 Euro im Ergebnishaushalt ab. Der Finanzhaushalt weist 
ein Finanzmittelfehlbetrag aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit von 261.260,01 Euro 
auf. Die Erläuterungen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft können dem ebenfalls 
beigefügten Rechenschaftsbericht entnommen werden. 
     

Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt den Jahresabschluss 2015 zur Kenntnis.     

Anlage/n:
1. Bilanz zum 31.12.2015
2. Gesamtergebnisrechnung 2015
3. Gesamtfinanzrechnung 2015
4. Rechenschaftsbericht 2015
5. Anlagenübersicht 2015
6. Forderungsübersicht 2015
7. Schuldenübersicht 2015
8. Haushaltsreste 2015/2016
9. Bilanzkennzahlen 2015
10. Bilanzvergleich 2008 - 2015

     



Bilanz 31.12.2015

31.12.2014 31.12.2015

A.0 AKTIVA

A.1 1. Immaterielles Vermögen 429.023,88 472.645,90

A.1.1 1.1 Konzessionen

A.1.2 1.2 Lizenzen 26.636,59 11.750,74

A.1.3 1.3 Ähnliche Rechte

A.1.4 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 402.387,29 460.895,16

A.1.5 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

A.1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

A.2 2. Sachvermögen 57.141.044,45 57.774.467,94

A.2.1 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 3.323.361,45 3.323.361,45

A.2.2 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27.231.205,03 27.832.685,53

A.2.3 2.3 Infrastrukturvermögen 22.049.496,06 24.247.265,21

A.2.4 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 167.158,62 151.263,98

A.2.5 2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler 51.461,31 51.369,06

A.2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 490.559,70 513.709,86

A.2.7 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere 635.065,58 826.965,98

A.2.8 2.8 Vorräte

A.2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.192.736,70 827.846,87

A.3 3. Finanzvermögen 1.127.019,75 955.053,53

A.3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 50.900,00 50.900,00

A.3.2 3.2 Beteiligungen 62.769,52 62.770,52

A.3.3 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

A.3.4 3.4 Ausleihungen 80,00 80,00

A.3.5 3.5 Wertpapiere

A.3.6 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 633.267,00 558.765,94

Wertberichtigung  (580.447.29) (582.090,59)

A.3.7 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 16.813,38 14.338,38

A.3.8 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 234.370,46 125.576,94

A.3.9 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 128.819,39 142.621,75

A.4 4. Liquide Mittel 1.251.341,15 537.033,27

A.5 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 86.169,00 127.428,01

A.9 Bilanzsumme 60.034.598,23 59.866.628,65

P.0 PASSIVA

P.1 1. Nettoposition 43.526.523,09 43.771.539,58

P.1.1 1.1 Basis Reinvermögen 13.503.902,80 13.505.838,94

P.1.1.1 1.1.1 Reinvermögen 13.503.902,80 13.505.838,94

P.1.1.2 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)

P.1.2 1.2 Rücklagen 6.316.782,37 8.568.992,56

P.1.2.1 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. 5.589.872,55 7.646.773,36

P.1.2.2 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn. 726.909,82 922.219,20

P.1.2.4 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

P.1.2.5 1.2.5 Sonstige Rücklagen

P.1.3 1.3 Jahresergebnis 2.252.210,19 261.314,55

P.1.3.1 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren

P.1.3.2 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.252.210,19 261.314,55

davon Überschuss 2014: (2.252.210,19)

davon Überschuss 2015: (261.314,55)

Vorbelastung des Folgejahres aus HH-Resten für Aufwendungen: (167.000) (360.600)



P.1.4 1.4 Sonderposten 21.453.627,73 21.435.393,53

P.1.4.1 1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände 15.961.911,04 16.944.317,58

P.1.4.2 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 4.815.139,49 4.457.395,95

P.1.4.3 1.4.3 Gebührenausgleich

P.1.4.4 1.4.4 Bewertungsausgleich

P.1.4.5 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 676.577,20 33.680,00

P.1.4.6 1.4.6 Sonstige Sonderposten

P.2 2. Schulden 9.863.335,02 9.313.249,31

P.2.1 2.1 Geldschulden 9.720.210,80 9.317.433,49

P.2.1.1 2.1.1 Anleihen

P.2.1.2 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 9.720.210,80 9.317.433,49

P.2.1.3 2.1.3 Liquiditätskredite

P.2.1.4 2.1.4 Sonstige Geldschulden

P.2.2 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften

P.2.3 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 365.468,03 266.905,98

P.2.4 2.4 Transferverbindlichkeiten 12.993,54 16,30

P.2.4.1 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

P.2.4.2 2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke

P.2.4.3 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

P.2.4.4 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

P.2.4.5 2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.

P.2.4.6 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

P.2.4.7 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 12.993,54 16,30

P.2.5 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten -235.337,35 -271.106,46

P.2.5.1 2.5.1 Durchlaufende Posten -284.053,38 -288.540,99

P.2.5.1.1 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer -309.494,49 -360.815,95

P.2.5.1.2 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer -6.062,91

P.2.5.1.3 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 31.504,02 72.274,96

P.2.5.2 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer

P.2.5.3 2.5.3 Empfangene Auszahlungen

P.2.5.4 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 48.716,03 17.434,53

P.3 3. Rückstellungen 6.644.740,12 6.781.839,76

P.3.1 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen 6.007.883,00 6.137.561,00

P.3.2 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn. 636.857,12 644.278,76

P.3.3 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

P.3.4 3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.

P.3.5 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

P.3.6 3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.

P.3.7 3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.

P.3.8 3.8 Andere Rückstellungen

P.4 Passive Rechnungsabgrenzung

P.9 Bilanzsumme 60.034.598,23 59.866.628,65

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen: 1.925.000,00 2.040.200,00

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 0,00

Bürgschaften: 1.678.267,33 1.722.767,14

Stundungen über das Jahresende hinaus: 12.172,56 9.006,53

kreditähnliche Rechtsgeschäfte: 1.046.660,84 972.713,61

davon für Schulbau HRS/OS: (819.743,98) (759.869,50)

davon für Wegebau in Flurbereinigungsverfahren: (226.916,86) (212.844,11)



Ergebnisrechnung 2015

Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Ist HHJ Abw. Plan-Ist in % HH-Rest Üpl Apl Ansatz gesamt

1. Ordentliche Erträge

1.01 Steuern und ähnliche Abgaben -17.979.815,27 -17.022.000,00 -18.984.137,86 1.962.137,86 -11,53 -17.022.000,00

1.02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.226.825,92 -1.168.400,00 -1.325.797,35 157.397,35 -13,47 -1.168.400,00

1.03 +  Auflösungserträge aus Sonderposten -1.285.315,84 -1.255.620,00 -1.337.900,54 82.280,54 -6,55 -1.255.620,00

1.04 +  sonstige Transfererträge -20.479,00 -10.000,00 -5.523,00 -4.477,00 44,77 -10.000,00

1.05 +  öffentlich-rechtliche Entgelte -752.971,62 -773.600,00 -823.421,63 49.821,63 -6,44 -773.600,00

1.06 +  privatrechtliche Entgelte -249.317,47 -203.100,00 -346.435,22 143.335,22 -70,57 -203.100,00

1.07 +  Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -460.180,48 -521.000,00 -444.453,29 -76.546,71 14,69 -521.000,00

1.08 +  Zinsen und ähnliche Finanzerträge -188.260,58 -61.500,00 -189.111,80 127.611,80 -207,50 -61.500,00

1.11 +  sonstige ordentliche Erträge -955.624,93 -593.516,00 -730.667,52 137.151,52 -23,11 -593.516,00

1.12 = Ordentliche Erträge -25.118.791,11 -21.608.736,00 -24.187.448,21 2.578.712,21 -11,93 -21.608.736,00

2. Ordentliche Aufwendungen

2.01 -  Aufwendungen für aktives Personal 3.322.643,14 3.503.300,00 3.746.691,32 -243.391,32 -6,95 3.503.300,00

2.02 -  Aufwendungen für Versorgung 918.307,00

2.03 -  Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.509.460,80 4.263.500,00 4.074.146,39 189.353,61 4,44 108.000,00 153.285,00 4.524.785,00

2.04 -  Abschreibungen 2.012.603,95 1.975.900,00 2.197.658,30 -221.758,30 -11,22 1.975.900,00

2.05 -  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 402.212,67 397.100,00 387.113,30 9.986,70 2,51 397.100,00

2.06 -  Transferaufwendungen 11.149.457,62 12.410.200,00 12.737.145,16 -326.945,16 -2,63 59.000,00 12.469.200,00

2.07 -  sonstige ordentliche Aufwendungen 747.205,12 777.500,00 770.193,88 7.306,12 0,94 7.200,00 784.700,00

2.09 = Ordentliche Aufwendungen 23.061.890,30 23.327.500,00 23.912.948,35 -585.448,35 -2,51 167.000,00 160.485,00 23.654.985,00

3. = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) -2.056.900,81 1.718.764,00 -274.499,86 1.993.263,86 115,97 167.000,00 160.485,00 2.046.249,00

4. Außerordentliches Ergebnis

4.01 +  Außerordentliche Erträge -206.996,76 -92.881,26 92.881,26

4.02 -  Außerordentliche Aufwendungen 11.687,38 106.066,57 -106.066,57 23.100,00 23.100,00

4.04 = Summe aus ao. Aufwend. u. Überschuss 11.687,38 106.066,57 -106.066,57 23.100,00 23.100,00

4.05 = Außerordentliches Ergebnis  (4.) -195.309,38 13.185,31 -13.185,31 23.100,00 23.100,00

5. = Jahresergebnis (3. + 4.) -2.252.210,19 1.718.764,00 -261.314,55 1.980.078,55 115,20 167.000,00 183.585,00 2.069.349,00



Finanzrechnung 2015

Ergebnis Vorjahr Ansatz HHJ Ist HHJ Abw. Plan-Ist in % HH-Rest Üpl Apl Ansatz gesamt

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben 17.872.237,44 17.022.000,00 18.970.357,59 -1.948.357,59 -11,45 17.022.000,00

01.02 +  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.257.439,46 1.168.400,00 1.354.991,48 -186.591,48 -15,97 1.168.400,00

01.03 +  sonstige Transfereinzahlungen 13.518,55 10.000,00 8.298,00 1.702,00 17,02 10.000,00

01.04 +  öffentlich-rechtliche Entgelte 795.268,48 773.600,00 796.365,92 -22.765,92 -2,94 773.600,00

01.05 +  privatrechtliche Entgelte 238.241,14 203.100,00 348.427,56 -145.327,56 -71,55 203.100,00

01.06 +  Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 493.303,26 521.000,00 446.424,17 74.575,83 14,31 521.000,00

01.07 +  Zinsen und ähnliche Einzahlungen 166.368,52 35.000,00 146.488,09 -111.488,09 -318,54 35.000,00

01.09 +  sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 624.806,61 634.816,00 588.159,19 46.656,81 7,35 634.816,00

01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.461.183,46 20.367.916,00 22.659.512,00 -2.291.596,00 -11,25 20.367.916,00

02.01 -  Auszahlungen für aktives Personal -3.294.651,60 -3.503.300,00 -3.389.316,50 -113.983,50 3,25 -3.503.300,00

02.02 -  Auszahlungen für Versorgung -5.148,90 -9.000,00 -7.717,10 -1.282,90 14,25 -9.000,00

02.03 -  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.577.155,49 -4.263.500,00 -3.982.096,95 -281.403,05 6,60 -108.000,00 -153.285,00 -4.524.785,00

02.04 -  Zinsen und ähnliche Auszahlungen -407.251,88 -397.100,00 -398.814,98 1.714,98 -0,43 -397.100,00

02.05 -  Transferzahlungen -11.730.870,04 -12.410.200,00 -12.789.898,21 379.698,21 -3,06 -59.000,00 -12.469.200,00

02.06 -  sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -814.455,15 -848.600,00 -830.750,91 -17.849,09 2,10 -7.200,00 -855.800,00

02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.829.533,06 -21.431.700,00 -21.398.594,65 -33.105,35 0,15 -167.000,00 -160.485,00 -21.759.185,00

03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.631.650,40 -1.063.784,00 1.260.917,35 -2.324.701,35 218,53 -167.000,00 -160.485,00 -1.391.269,00

04.01 +  Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.025.180,60 1.218.000,00 3.052.285,45 -1.834.285,45 -150,60 1.056.000,00 2.274.000,00

04.02 +  Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 369.599,66 24.000,00 182.905,93 -158.905,93 -662,11 105.000,00 129.000,00

04.03 +  Veräußerung von Sachanlagen 470.071,18 10.000,00 16.296,75 -6.296,75 -62,97 10.000,00

04.04 +  Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 4.480,39

04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.869.331,83 1.252.000,00 3.251.488,13 -1.999.488,13 -159,70 1.161.000,00 2.413.000,00

05.01 -  Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -128.785,92 -60.000,00 -2.482.922,75 2.422.922,75 -4.038,20 -594.800,00 -654.800,00

05.02 -  Baumaßnahmen -1.998.711,47 -2.674.000,00 -2.300.325,60 -373.674,40 13,97 -799.000,00 -34.600,00 -21.200,00 -3.528.800,00

05.03 -  Erwerb von beweglichem Sachvermögen -261.452,79 -442.700,00 -459.334,52 16.634,52 -3,76 -144.200,00 -3.300,00 -1.823,00 -592.023,00

05.06 -  sonstige Investitionstätigkeit -1.680.735,74 -194.500,00 468.917,38 -663.417,38 341,09 -387.000,00 -16.400,00 -597.900,00

05.07 Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.069.685,92 -3.371.200,00 -4.773.665,49 1.402.465,49 -41,60 -1.925.000,00 -54.300,00 -23.023,00 -5.373.523,00

06. Saldo Investitionstätigkeit -2.200.354,09 -2.119.200,00 -1.522.177,36 -597.022,64 28,17 -764.000,00 -54.300,00 -23.023,00 -2.960.523,00

07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 431.296,31 -3.182.984,00 -261.260,01 -2.921.723,99 91,79 -931.000,00 -214.785,00 -23.023,00 -4.351.792,00

08.01 +  Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.119.200,00 2.119.200,00 100,00 1.800.000,00 3.919.200,00

08.02 -  Tilgung von Krediten für Investitionen -774.803,06 -402.500,00 -431.024,05 28.524,05 -7,09 -402.500,00

08.03 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -774.803,06 1.716.700,00 -431.024,05 2.147.724,05 125,11 1.800.000,00 3.516.700,00

09. Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. -343.506,75 -1.466.284,00 -692.284,06 -773.999,94 52,79 869.000,00 -214.785,00 -23.023,00 -835.092,00
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Gemeinde Bad Essen 
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 

 
Dem Jahresabschluss ist gem. § 128 (3) NKomVG und §§ 55, 57 GemHKVO ein Rechenschaftsbericht 
als Anhang beizufügen, in dem die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Ab-
weichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert werden. Nach § 57 GemHK-
VO soll der Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, den Verlauf der 
Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen. Dabei wird eine 
Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch  Vor-
gänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und 
zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Be-
deutung darstellen. 
 
1. Der Haushaltsplan 2015 
Nachdem die Gemeinde Bad Essen ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf die doppische Buchfüh-
rung umgestellt hatte, konnte der Rat am 12.03.2015 bereits den achten doppischen Haushaltsplan 
verabschieden.  

 
Ergebnis 

 2008 

Ergebnis 

 2009 

Ergebnis 

  2010 

Ergebnis 

 2011 

Ergebnis  

2012 

Ergebnis  

2013 

Ergebnis 

2014 

Ergebnis 

2015 

Ordentliche Erträge 19.927.339 17.595.528 17.397.952 22.753.154 20.904.027 23.519.772 25.118.791 24.187.448 

Ordentliche  

Aufwendungen 

-17.143.547 -18.252.282 -18.235.293 -19.864.157 -20.902.161 -21.590.678 -23.061.890 -23.912.948 

Ordentl. Ergebnis 2.783.791 -656.753 -837.341 2.888.997 1.866 1.929.094 2.056.901 274.500 

Außerordentliches  

Ergebnis 

-522.281,86 2.500 18.215 120.890 -109.731 697.535 195.309 -13.185 

Jahresergebnis 2.261.509,95 -654.253,85 -819.125 3.009.887 -107.865 2.626.629 2.252.210 261.315 

Einz. aus lfd.  

Verwaltung 

17.681.229,80 16.351.114,72 16.346.511 21.566.519 18.826.863 21.976.793 23.461.183 22.659.512 

Ausz. aus lfd.  

Verwaltung 

-15.377.931,51 -16.158.114,80 -16.302.483 -17.667.811 -17.802.705 -18.213.206 -20.829.533 -21.398.595 

Saldo Verwaltungs-

tätigkeit 

2.303.298,29 192.999,92 44.028 3.898.707 1.024.158 3.763.587 2.631.650 1.260.917 

Einz. für Investitionen 1.115.818,50 2.398.371,09 2.895.032 2.638.103 1.837.465 1.040.561 1.869.312 3.251.488 

Ausz. für Investitionen -2.471.593,23 -5.187.053,10 -5.725.304 5.842.981 -2.579.873 -3.749.204 -4.069.686 -4.773.665 

Saldo Investitions-

tätigkeit 

-1.355.774,43 -2.788.682,01 -2.830.272 -3.204.878 -742.408 -2.708.643 -2.200.354 -1.522.177 

Finanzmittelüber-

schuss/-fehlbetrag 
947.523,86 -2.595.682,09 -2.786.244 693.828 281.750 1.054.944 431.296 -261.260 
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2. Die Bilanz zum 31.12.2015 
 

Aktiva Wert 31.12.2015 Anteil 

1. Immaterielles Vermögen 472.646 0,79 % 

2. Sachvermögen 57.774.468 96,51 % 

3. Finanzvermögen 932.586 1,56 % 

4. Liquide Mittel 537.033 0,90 % 

5. Rechnungsabgrenzung 127.428 0,21 % 

6. Bilanzsumme Aktiva 59.866.629 100,00 % 

   

Passiva   

1. Nettoposition 43.771.540 73,12 % 

2. Schulden 9.290.782 15,55 % 

3. Rückstellungen 6.781.840 11,33 % 

4. Bilanzsumme Passiva 59.866.629 100,00 % 

 
 
2.1 Aktiva 
Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 liegt mit 59.866.629 € um 167.969 € (0,28 %) unter der Bilanz-
summe zum Ende des Vorjahres. Die einzelnen Bilanzpositionen stellen sich wie folgt dar: 
 
2.1.1 Immaterielles Vermögen (472.646 €) 

 31.12.2014 31.12.2015 Differenz 

Lizenzen 26.637 11.751 -14.886 

Geleistete Investitions-
zuweisungen und -

zuschüsse 
402.387 460.895 +58.508 

Aktivierter -
Umstellungsaufwand 

0 
 

0 

Summe 429.024 472.646 43.622 

 
Der Wert des immateriellen Vermögens hat sich um 43.622 € (10%) erhöht. Bei den Lizenzen stehen 
Investitionen von 2.400 € Abschreibungen im Umfang von 17.286 e gegenüber. Den im Jahr 2015 
geleisteten Investitionszuweisungen von insgesamt 83.300 € stehen Abschreibungen von 24.792 € 
gegenüber. Die geleisteten Investitionszuweisungen verteilen sich auf Kompensationsmaßnahmen 
(55.468 €), Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen von Sportvereinen (8.000 €) sowie Investitionszu-
schüsse an die Waldschutzgenossenschaft.      
 
2.1.2 Sachvermögen (57.774.468 €) 

 31.12.2014 31.12.2015 Differenz 

unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 

Rechte 
3.323.361 3.323.361 0 

bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

27.321.205 27.832.685 +511.480 

Infrastrukturvermögen 22.049.496 24.247.265 +2.197.769 

Bauten auf fremden Grund- 167.159 151.264 -15.895 
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stücken 

Kunstgegenstände, Kunst-
denkmäler 

51.461 51.369 -92 

Maschinen, techn. Anlagen, 
Fahrzeuge 

490.560 513.710 +23.150 

Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 

635.066 826.966 +191.900 

Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 

3.192.737 827.847 -2.364.890 

Summe 57.141.044 57.774.468 +633.424 

 
 
Das Sachvermögen weist mit 57.774.468 € einen Wertzuwachs von1,1 % auf. Der insbesondere durch 
die laufenden Abschreibungen verursachte Werterückgang wird dabei aufgefangen durch den Wert-
zuwachs aus den verschiedenen im Jahr 2015 durchgeführten bzw. abgeschlossenen Investitions-
maßnahmen (z.B. Marina Bad Essen – Hafenbecken,  Servicegebäude und Erschließungsstraße -, 
Fortsetzung versch. Dorferneuerungsmaßnahmen, Endausbau versch. Gemeindestraßen, Ausbau von 
Friedhofswegen, Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof). Dabei konnten insbesondere größere 
Investitionen abgeschlossen werden, die bereits in den Vorjahr begonnen wurden. Dadurch konnte 
die Bilanzposition „Anlagen im Bau“ deutlich verringert werden.   
 
Das Sachvermögen für bebaute Grundstücke setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Grund und Boden für Wohnbauten 63.118 

Gebäude für Wohnbauten 571.883 

Grund und Boden für soziale Einrichtungen 166.183 

Gebäude für soziale Einrichtungen 3.402.654 

Grund und Boden für Schulen 426.989 

Gebäude für Schulen 9.973.106 

Grund und Boden für Kultur, Sport, Freizeit, Garten 1.067.099 

Gebäude für Kultur, Sport, Freizeit, Garten 5.824.406 

Grund und Boden für Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude 942.738 

Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude 5.394.509 

 
 
2.1.3 Finanzvermögen (955.054 €)  
 

 31.12.2014 31.12.2015 Differenz 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 

50.900 50.900 0 

Beteiligungen 62.770 62.771 +1 

Ausleihungen 80 80 0 

öffentl.-rechtl. Forderungen 633.267 558.766 -74.501 

Forderungen aus Transfer-
leistungen 

16.813 14.338 -2.475 

sonstige privatrechtl. For-
derungen 

234.370 125.577 -108.793 

sonstige Vermögensgegen-
stände 

128.819 142.622 +13.803 

Summe 1.127.020 955.054 -194.434 
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Das Finanzvermögen fällt um 171.966 € (-15,3 %) geringer aus als im Vorjahr, wobei die öffentlich-
rechtlichen Forderungen einen Rückgang von 11,8 % und die privatrechtlichen Forderungen einen 
Rückgang um 46,4 % aufweisen.  
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen belaufen sich zum 31.12.2015 auf insgesamt 1.140.857 €, von 
denen ein Betrag von 456.091 € einzelwertberichtigt und weitere 126.000 € pauschalwertberichtigt 
wurden. Die Wertberichtigungen geben die Werthaltigkeit der ausgewiesenen Forderungen wieder.  
Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen (125.577 €) setzen sich zusammen aus Forderungen aus 
Dienstleistungen (25.191 €), übrigen privatrechtlichen Forderungen (77.919 €) sowie ungezielten 
Auszahlungen (negativen Verbindlichkeiten) (22.467 €) . 
 
2.1.4 Liquide Mittel (537.033 €) 
Zum Stichtag 31.12.2015 betrug der Bestand an liquiden Mittel auf den laufenden Konten der Ge-
meinde Bad Essen insgesamt 537.033,27 € und verteilt sich wie folgt: 
 

Sparkasse Osnabrück 499.554 

Sparkasse Osnabrück - FD 5 - 3.229 

Oldenburgische Landesbank 10.480 

Volksbank Bramgau-Wittlage 10.760 

Postbank Hannover 1.235 

 
Dabei weist der Bestand im Kontenplan einen um 11.776,03 € höheren Wert auf. Diese Differenz ist 
in SEPA-Lastschriften begründet, die am 22.12.2015 bzw. 28.12.2015 mit einer Fälligkeit am 
31.12.2015 erfasst wurden.  Die entsprechenden Gutschriften durch die Sparkasse Osnabrück erfolg-
ten erst am 04.01.2016. Als Grundlage für den Jahresabschluss 2015 diente der Tagesabschluss Nr. 
1578 der Gemeindekasse vom 04.01.2016. Die Gutschriften der Sparkasse aufgrund der vorgenann-
ten SEPA-Lastschriften wurde erst im Tagesabschluss Nr. 1579 vom 05.01.2016 verbucht. Somit wa-
ren die entsprechenden Buchungen zwar in der Finanzrechnung zum 31.12.2015 enthalten, nicht 
aber im Tagesabschluss zum 04.01.2016. Diese Differenz wird durch einen entsprechenden Vermerk 
der Gemeindekasse erläutert. 
  
Insgesamt war das Jahr 2015 von einer fast durchgängig guten Liquiditätslage geprägt. Lediglich zu 
zwei Zeitpunkten im Jahresverlauf war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur Aufrechter-
haltung der Zahlungsfähigkeit notwendig.  Der Bestand an Kassenkrediten stellt sich im Jahresverlauf 
wie folgt dar: 
 

Zahlung  Veränderung (€) Bestand (€) Zinssatz (%) 

30.04.2015 Zugang 1.200.000 1.200.000 0,45 

15.05.2015 Abgang -1.200.000 0  

20.10.2015 Zugang 950.000 950.000 0,45 

02.11.2015 Abgang -950.000 0  

  
 
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung (127.428 €) 
Ein Anliegen des neuen kommunalen Rechnungswesens ist die periodengenaue Darstellung des Res-
sourcenaufkommens und Ressourcenverbrauches pro Haushaltsjahr. Dazu ist eine periodengenaue 
Zuordnung der einzelnen Erträge und Aufwendungen zu dem richtigen Haushaltsjahr notwendig. 
Unter der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ werden deshalb diejenigen Vorfälle ver-
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bucht, bei denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr verbucht wurde, der entspre-
chende Aufwand aber erst im Folgejahr eintritt.  
 
Für das Jahr 2015 waren davon folgende Vorfälle betroffen: 

 Zahlung von Wohngeld für den Monat Januar 2016 bereits im Dezember 2015 (15.115 €) 

 Zahlung Beamtengehälter für den Monat Januar 2016 bereits im Dezember 2015 (34.644,31 €) 

 Zahlung Umlage an Nds. Versorgungskasse  1. Quartal 2016 bereits im Dezember 2015 (61.428 €) 

 Zahlung der Beihilfeumlage 1. Quartal 2016 bereits im Dezember 2015 (16.240,70 €) 
 
 
2.2 Passiva 
2.2.1 Nettoposition (43.771.540 €) 
Die Nettoposition entspricht im Grunde der Bilanzposition des Eigenkapitals in der Handelsbilanz, in 
der sie sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der 
Passivseite der Bilanz ergibt. In der kommunalen Bilanz gibt die Nettoposition den wertmäßigen 
Überschuss des Vermögens über die Schulden und Rückstellungen der Kommune an. Sie setzt sich 
zusammen aus Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten. Im 
Vorjahresvergleich hat sich die Nettoposition zum Stichtag 31.12.2015 um 0,6% erhöht.  
 
Nachdem das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück zum Jahreswechsel 2015/2016 den 
Jahresabschluss 2014 abschließend geprüft hat, konnte das in der Bilanz unter der Position P.1.3.2 
veranschlagte Jahresergebnis des Jahres 2014 durch Ratsbeschluss vom 17.03.2016 in die Über-
schussrücklage überführt werden. Der Rücklagenbestand ist dementsprechend um 2.252.210 € ange-
stiegen und umfasst nunmehr insgesamt 8.568.993 €, davon 7.646.773 € aus Überschüssen des or-
dentlichen und 922.219 € aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. In der Bilanz zum 
31.12.2015 wird unter der Position P.1.3.2 nunmehr der Jahresüberschuss des Jahres 2015 in Höhe 
von 261.315 € ausgewiesen. 
 
In der Bilanzposition „Sonderposten“ werden die erhaltenen Investitionszuweisungen und  
-zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte nachgewiesen, die die Kommune zur Finanzierung ihrer 
Investitionen (Erwerb von abnutzbaren Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Sonderposten 
werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Auflösungsbe-
trag wird im Ergebnishaushalt als Ertrag nachgewiesen und stellt eine Gegenposition zu den Aufwen-
dungen aus Abschreibungen dar. Der Betrag der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr  um 
-18.234 € (0,08 %) nur geringfügig verringert.   
  
 
2.2.2 Schulden (9.290.782 €) 
Die Schulden setzen sich zusammen aus Geldschulden, Verbindlichkeiten und durchlaufenden Posten 
und haben sich für die Gemeinde Bad Essen im Jahr 2015 um -575.553 € (5,8 %) verringert.  Den 
größten Anteil an den Schulden haben die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (9,32 Mio. €). 
Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Kreditaufnahme von 2,1 Mio. € brauchte nicht in Anspruch 
genommen zu werden. Die bestehenden Kreditschulden konnten durch die  planmäßige Tilgung von 
402.777 € verringert werden.  
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2.2.3 Rückstellungen (6.781.840 €) 
Das Ziel der kommunalen Doppik, den wirtschaftlichen und monetären Erfolg der Kommune perio-
dengerecht darzustellen, wird u.a. dadurch erreicht, dass in der Bilanz auch Rückstellungen für Ver-
pflichtungen ausgewiesen werden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fällig-
keit noch ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen wird allerdings nur verdeutlicht, wie 
hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden. Die entsprechende Liquidität 
zur tatsächlichen Begleichung der Verbindlichkeiten in der Zukunft ist damit noch nicht gesichert.  
 
Die bedeutendste Position unter den Rückstellungen sind die Rückstellungen für zukünftige Pensions- 
und Beihilfeansprüche der bei der Gemeinde beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Diese belau-
fen sich für das aktive Personal auf 2.888.072 € und für das ehemalige Personal und deren Versor-
gungsempfänger auf 2.491.000 €.  
    
Daneben sind Rückstellungen zu bilden für nicht in Anspruch genommene Urlaubsansprüche  
(366.283 €) und geleistete Überstunden (277.996 €) der aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung.   
 
Insgesamt sind die Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 137.100 € (2,1 %) angestiegen. 
 
 
3. Vorbelastungen gem. 54 Abs. 5 GemHKVO 
3.1 Haushaltsreste 
Unter der Bilanz sind die Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre anzugeben.  
 
Aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) im Um-
fang von 285.600 € und Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Finanzhaushalt) im Umfang von 2.040.200 € in das Folgejahr übertragen. Die Vorbelastungen aus 
Haushaltsresten für Aufwendungen werden gem. § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO nachrichtlich beim 
Jahresergebnis auf der Passivseite (Position P.1.3.2) der Bilanz ausgewiesen.     
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3.2 Bürgschaften 
Die von der Gemeinde Bad Essen übernommenen Bürgschaften hatten zum Stichtag 31.12.2015  
einen Wert von 1.722.767 €.  
 
Die kommunalen Bürgschaften wurden vollständig zugunsten der KSG – Kommunale Siedlungs- und 
Entwicklungsgesellschaft Wittlage zur Verfügung gestellt.  
 

Darlehensnehmer Darlehensgeber Restschuld Grund 

KSG Kreditanstalt für Wiederaufbau 72.000,00 An-/Umbau Oberschule 

KSG Kreditanstalt für Wiederaufbau 370.000,00 An-/Umbau Oberschule 

KSG Sparkasse Osnabrück 174.999,59 An-/Umbau Oberschule 

KSG Sparkasse Osnabrück 142.869,95 An-/Umbau Oberschule  

KSG Volksbank Bramgau-Wittlage 62.897,64 
Sanierung Asylbewerber-
unterkunft Rabber 

KSG Sparkasse Osnabrück 500.000 Gewerbegebiet Gartenstraße 

KSG Sparkasse Osnabrück 280.000 Gewerbegebiete Gartenstra-
ße / Im Felde 

KSG Sparkasse Osnabrück 120.000 Gewerbegebiet Rabber-West  

 
 
3.3 Stundungen über das Jahresende hinaus 
Über das Jahresende 2015 hinaus wurden Forderungen im Umfang von 9.006,53 € gestundet. Betrof-
fen sind hier in erster Linie Forderungen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen sowie Steuerforde-
rungen.    
 
3.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
Verpflichtungen der Gemeinde aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind unter der Bilanz auszuwei-
sen. Der in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesene Betrag von 972.713 € beinhaltet die Verpflich-
tungen der Gemeinde gegenüber der KSG aus dem Neu- und Umbau der Oberschule (759.869 €) 
sowie Verbindlichkeiten aus der Übernahme der Finanzierungsverpflichtungen für den Wegebau in 
Flurbereinigungsverfahren (212.844 €). 
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4. Die Jahresrechnung 
4.1 Die Ergebnisrechnung 
 

 
Ergebnis 

 2008 

Ergebnis 

 2009 

Ergebnis 

  2010 

Ergebnis 

 2011 

Ergebnis 

2012 

Ergebnis 

2013 

Ergebnis 

2014 

Ergebnis 

2015 

Ordentliche 

Erträge 
19.927.339 17.595.528 17.397.952 22.753.154 20.904.027 23.519.772 25.118.791 24.187.448 

Ordentliche  

Aufwendun-

gen 

-17.143.547 -18.252.282 -18.235.293 -19.864.157 -20.902.161 -21.590.678 -23.061.890 -23.912.948 

Ordentl. 

Ergebnis 
2.783.791 -656.753 -837.341 2.888.997 1.866 1.929.094 2.056.901 274.500 

Außerordentl.  

Ergebnis 
-522.281,86 2.500 18.215 120.890 -109.731 697.535 195.309 -13.185 

Jahresergeb-

nis 
2.261.509,95 -654.253,85 -819.125 3.009.887 -107.865 2.626.629 2.252.210 261.315 

 
 
Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2015 weist ordentliche Erträge von 24.187.448 € und ordentliche 
Aufwendungen von 23.912.948 € aus. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis beläuft sich somit 
auf 274.500 €.  Die Planung sah einen Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.718.764 € vor. 
Das Ergebnis fällt demnach um rund 1.993.264 € besser aus als geplant.   
 
Unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2014 übertragenen Haushaltsreste (167.000 €) und der im 
Jahr 2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (160.485 €) sah die Planung für 
Jahr 2015 für das ordentliche Ergebnis  einen Fehlbetrag von 2.046.249 € vor.  Im weiteren Verlauf 
der Betrachtungen werden die „fortgeführten“ Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der über-
tragenen Haushaltsreste und bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zugrunde 
gelegt. 
 
Das außerordentliche Ergebnis 2015 weist einen Fehlbetrag von 13.185 € aus. In der Haushaltspla-
nung waren hier weder Erträge noch Aufwendungen vorgesehen. 
 
 
4.1.1 Ordentliches Ergebnis 
4.1.1.1 Ordentliche Erträge (24.187.448 €) 
 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ordentliche 
Erträge 

19.927.340 17.595.529 17.397.952 22.753.154 20.904.027 23.519.772 25.118.791 24.187.448 

 
Die ordentliche Erträge liegen um  931.343 € über dem Ergebnis für 2014 und rd. 2,58 Mio. € über 
dem geplanten Haushaltsansatz.  Einen entscheidenden Anteil an dieser positiven Entwicklung haben 
die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die den Planansatz um 1,96 Mio. € übersteigen. 
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Steuern 78% 

Zuwendungen 5% 

SoPo 6 

Transfererträge 0% 

Öff.-rechtl. Entgelte 3% 

Privatrechtl. Entgelte 1% 

Kostenerstattungen 2% 

Zinsen 
1% 

Sonstige Erträge 3% 

Erträge 2015 

 
Ergebnis 

 2008 

Ergebnis 

 2009 

Ergebnis 

  2010 

Ergebnis 

 2011 

Ergebnis 

2012 

Ergebnis  

2013 

Ergebnis 

2014 

Ergebnis 

2015 

Steuern und ähnliche 

Abgaben 
13.709.361 11.174.161 11.464.938 16.310.691 14.930.292 17.235.338 17.979.815 18.984.138 

Zuwendungen/allg. 

Umlagen 
2.355.867 2.507.484 2.367.144 2.914.088 1.834.567 2.312.177 3.226.826 1.325.797 

Auflösungserträge aus 

SoPo 
1.013.897 1.106.025 1.139.845 1.267.382 1.368.849 1.361.075 1.285.316 1.337.901 

Sonstige Transferer-

träge 
9.151 11.975 11.595 6.370 11.735 8.051 20.479 5.523 

Öffentl.-rechtl. 

Entgelte 
918.121 765.240 767.129 700.305 671.483 766.765 752.972 823.422 

Privatrechtl. Entgelte 828.961 1.016.286 355.889 269.059 222.444 223.535 249.317 346.435 

Kostenerstattungen/-

umlagen 
0 7.890 627.133 580.113 557.970 523.395 460.180 444.453 

Zinsen und ähnl. 

Finanzerträge 
203.146 135.415 52.584 18.877 66.921 64.541 188.261 189.112 

Sonstige ordentl. 

Erträge 
888.831 871.049 611.691 686.266 1.239.765 1.024.895 955.625 730.668 

Summe ordentl. 

Erträge 
19.927.339 17.595.528 17.397.952 22.753.154 20.904.027 23.519.772 25.118.791 24.187.448 
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Die nachfolgende Übersicht über die Ergebnisse der einzelnen Steuerarten verdeutlicht die erhebli-
chen Schwankungen beim Steueraufkommen der vergangenen Jahre: 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Grundsteuer A 182.159 187.714 180.130 181.941 184.947 181.873 180.947 184.610 

Grundsteuer B 1.747.368 1.829.488 1.690.712 1.701.785 1.713.186 1.709.370 1.753.487 1.747.589 

Gewerbesteuer 7.477.474 5.065.778 5.632.063 10.196.238 8.108.925 10.199.879 10.450.599 11.042.263 

Anteil Einkommens-
steuer 

3.784.712 3.520.101 3.385.073 3.624.098 4.255.318 4.469.116 4.904.777 5.130.213 

Anteil Umsatz-
steuer 

427.899 478.077 485.584 515.115 575.974 583.153 595.393 783.405 

Vergnügungssteuer 18.439 22.317 21.776 22.985 21.906 21.192 21.711 21.779 

Hundesteuer 71.308 70.685 69.598 68.530 70.037 70.755 72.901 74.180 

 

 
 
Die Ergebnisrechnung 2015 ist geprägt durch ein weiterhin hohes Gewerbesteueraufkommen. Auch 
die Erträge aus den Anteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer haben sich positiv entwi-
ckelt.  
 
Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen macht sich der Wegfall der Schlüssel-
zuweisungen bemerkbar. Aufgrund der guten Ertragslage der Vorjahre hat die Gemeinde Bad Essen 
für das Jahr 2015 keine Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.   
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4.1.1.2 Ordentliche Aufwendungen (23.912.948€) 
 

 
Ergebnis 

 2008 

Ergebnis 

 2009 

Ergebnis 

  2010 

Ergebnis 

 2011 

Ergebnis 

2012 

Ergebnis  

2013 

Ergebnis 

2014 

Ergebnis 

2015 

Aufwendungen  für 

aktives Personal 
3.320.197 3.578.147 3.222.505 3.202.681 3.404.967 3.620.087 3.322.643 3.746.691 

Aufwendungen für 

Versorgung 
0 0 1.286 6.026 376.380 5.383 918.307 0 

Aufwendungen für 

Sach- und Dienstleis-

tungen 

3.171.180 3.413.855 3.386.488 4.076.261 3.487.941 3.607.669 4.509.461 4.074.146 

Abschreibungen 1.931.298 1.443.129 1.559.060 2.362.878 2.333.654 2.513.181 2.012.604 2.197.658 

Zinsen u.ä. Aufwen-

dungen 
342.814 366.799 441.349 444.572 411.394 380.351 402.213 387.113 

Transferaufwendungen 7.670.891 8.784.310 8.938.493 9.273.562 10.005.924 10.767.912 11.149.458 12.737.145 

Sonstige ordentl. 

Aufwendungen 
707.167 666.043 686.112 498.177 881.902 696.095 747.205 770.194 

Ordentl. Aufwendun-

gen 
17.143.548 18.252.283 18.235.294 19.864.157 20.902.161 21.590.678 23.061.890 23.912.948 

 

 
Der fortgeführte Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen 2015 betrug 23.654.985 €. Das Ergebnis 
von 23.912.948 € liegt somit geringfügig über dem geplanten Ansatz. 
 
 
Die Aufwendungen für das aktive Personal liegen um 243.391 € (6,9 %) über dem Haushaltsansatz 
2015 und um 424.048 € über dem Ergebnis des Jahres 2014.  Diese Abweichungen sind in erster Linie 
zurückzuführen auf zusätzliche Stellenbesetzungen im Bereich des kommunalen Bauhofes.   
 
 

aktives Personal 16% Versorgung 0% 

 Sach- und 
Dienstleistungen 17% 

Abschreibungen 9% 

Zinsen 2% 

Transferaufwendungen 
53% 

Sonstige 3% 
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Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 435.315 € unter dem Vorjahresergebnis 
und um 450.639 € unter dem fortgeführten Ansatz 2015. Hier kommt insbesondere die Reduzierung 
von Unterhaltungsaufwendungen um 369.186 € zum Tragen.    
 
Die Aufwendungen aus der Abschreibungen des Anlagevermögens liegen mit 2.197.658 €  über dem 
Vorjahresergebnis  (9 %). Der durch die Abschreibungen zum Ausdruck gebrachte Werteverlust wird 
kompensiert durch die im Finanzhaushalt nachgewiesenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit im 
Umfang von 4,77 Mio. €.  
 
Während sich bei den Aufwendungen für Zinsen die anhaltend günstigen Marktzinsen sowie die gute 
Liquiditätslage der Gemeinde Bad Essen bemerkbar machen, weisen die Transferverbindlichkeiten 
erneut eine Steigerung zum Vorjahr auf. Hier kommt insbesondere die erhöhte Kreisumlage 
(7.616.146 €).  Weiterhin ansteigende Tendenz zeigen auch die Zuschüsse für verbundene Unter-
nehmen (1.157.242€) und für die übrigen Bereiche (1.286.015 €) auf.  
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen mit 770.194 € geringfügig höher aus als im Vorjahr.  
 
Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 274.500 €. 
Der fortgeführte Ansatz war von einem Fehlbetrag von 2.046.249 € ausgegangen. Insgesamt fällt 
das ordentliche Ergebnis 2015 also um 2,3 Mio. € besser aus, als geplant.   
 
 
4.1.2 Außerordentliches Ergebnis  
Der außerordentliche Ergebnishaushalt für das Jahr 2015 enthielt in der Planung keine Ansätze für 
außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Im Ergebnis wurden außerordentliche Erträge von 
92.881 € und außerordentliche Aufwendungen von 106.067 € verbucht. 
 
Das Aufkommen an außerordentlichen Erträgen wird geprägt durch Spendenerträge (44.874 €) sowie 
durch den Verkauf  von Grundstücken und verschiedener auf dem kommunalen Bauhof ausgeson-
derter Fahrzeuge und (24.678 €). Daneben konnten periodenfremde Erträge aus der Konzessionszah-
lung Gas für das Jahr 2013 erzielt werden (21.672 €). Als außerordentlicher Ertrag wird auch die 
erstmals in 2015 in die Anlagenbuchhaltung aufgenommene Beteiligung der Gemeinde Bad Essen am 
Wasserverband Wittlage. In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück 
und den Kommunen im Wittlager Land wurde vereinbart, dass die Beteiligung mit einem Anerken-
nungswert von 1 € bilanziert werden. 
 
Das außerordentliche Ergebnis für das Jahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 13.185 €. 
 
4.1.3 Haushaltsausgleich 
Die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich sind in § 110 Abs. 4 NKomVG geregelt. Demnach soll 
der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der 
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der 
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-
dungen entspricht. Ein evtl. Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der aus Ergebnisüberschüs-
sen der Vorjahre gebildeten Rücklage gedeckt werden.  
 
Die Jahresrechnung 2015 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis und einen Fehlbetrag im 
außerordentlichen Ergebnis aus.  Die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich sind somit erfüllt.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jahresergebnis 2.261.510 -654.253 -819.126 3.009.887 -107.865 2.626.629 2.252.210 261.315 
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4.2. Die Finanzrechnung 
4.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 
4.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (22.659.512 €) 
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen um rund 2,3 Mio. € über dem Haushalts-
ansatz. Die Abweichung wird durch die hohen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer 2015 begründet. 
Insgesamt entspricht das Aufkommen an Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Entwicklung der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt. 
 
4.2.1.2 Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (21.398.595 €) 
Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit im Jahr 2015 liegen um 360.590 € unter dem 
fortgeführten Ansatz und um 569.062 € über dem Vorjahresergebnis. Die Abweichung zum Haus-
haltsansatz ist vornehmlich in Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
begründet und korrespondiert insofern mit der Ergebnisrechnung.   
 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von  
1.260.917 € auf und fällt damit um 2,65 Mio. € besser aus als im fortgeführten Ansatz veranschlagt.  
 
 
4.2.2 Investitionstätigkeiten 
4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (3.251.488 €) 
Der Haushaltsplan 2015 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.252.000 € vor. Die  
deutliche Erhöhung der Einzahlungen  (+1.999.488 €) ist darauf zurückzuführen, dass mit dem Ab-
schluss des Projektes „Marina Bad Essen“ zum Jahresende 2015 die entsprechende Zuwendung der 
NBank ausgezahlt wurde.  
 
Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionen liegen um 158.906 € über  
dem Ansatz. Hier konnten im Jahr 2015 für Maßnahmen Beiträge erhoben werden, die ursprünglich 
bereits für das Jahr 2014 geplant waren.    
 
 
4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (4.773.665 €) 
Der Haushaltsplan 2015 sah einen fortgeführten Ansatz für Auszahlungen für Investitionen in Höhe 
von 5,37 Mio. €  vor. Zur Umsetzung kamen rd. 4,77 Mio. €. Ansätze für Investitionen im Umfang von 
2.040.200 € wurden als Haushaltsreste in das Jahr 2016 übertragen.  
 
Die größte Einzelmaßnahme im Jahr 2015 stellt die Marina Bad Essen mit Auszahlungen von rd. 2,5 
Mio. € dar. Auffällig ist der Auswies eines „positiven“ Betrages unter der Position „sonstige Investiti-
onstätigkeit“. Hier werden u.a. die Auszahlungen für „Anlagen im Bau“ verbucht. Nach Fertigstellung 
der Anlage wird diese in der Buchhaltung aktiviert und der entsprechenden Position zugeordnet. 
Dadurch wurde die Position „Anlagen im Bau“ im Jahr 2015 u.a. furch die Maßnahme „Marina Bad 
Essen“ um rd. 3,5 Mio. € entlastet. Gleichzeitig wurden hier Auszahlungen für weitere, sich noch im 
Bau befindliche Maßnahmen verbucht. 
 
 
Im Ergebnis weist der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Defizit 
von -1.522.177 € aus. Der fortgeführte Ansatz 2015 sah hier einen negativen Saldo in Höhe von  
-2.960.523 € vor. Das Ergebnis stellt sich somit deutlich positiver dar, als geplant.  
 
Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1.260.917 €) und Investitionstätigkeit (-1.522.177 €) 
ergeben einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -261.260 €. Der Haushaltsplan sah einen fortge-
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schriebenen Finanzmittelfehlbetrag von  - 4.351.792€ vor. Das deutlich bessere Ergebnis ist insbe-
sondere auf die verbesserten Gewerbesteuererträge zurückzuführen.  
 
Der Haushaltsplan 2015 sah eine Kreditermächtigung von 2.119.200 € vor. Hinzu kam ein aus dem 
Jahr 2014 übertragene Ermächtigung im Umfang von 1,8 Mio. €. Aufgrund des positiven Jahresver-
laufes brauchten die Kreditermächtigungen im Jahr 2015 nicht in Anspruch genommen zu werden. 
Die Kreditermächtigung für das Jahr 2015 (2.119.200 Mio. €) wurde in das Haushaltsjahr 2016 über-
tragen. 
 
Die ordentliche Kredittilgung im Jahr 2015 entspricht mit 431.024 € dem Ansatz. Eine Differenz von 
28.247 € ergibt sich aus einer verspäteten Abbuchung fälliger Zins- und Tilgungsraten durch die 
DGHYP zum Jahreswechsel 2014/2015.    
 
Fazit 
Das Jahresergebnis 2015 fällt mit einem Überschuss 261.315 € deutlich positiver aus als ursprünglich 
veranschlagt.  Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die kommenden Jahre sieht eine 
vorsichtig positive Entwicklung voraus. 
 
Im Finanzergebnis zeigt sich für das Jahr 2015 ein zweigeteiltes Bild, mit einem deutlichen Finanzmit-
telfehlbetrag im Investitionshaushalt. Angesichts der Tatsache, dass in den kommenden Jahren wei-
tere große Projekte in der Gemeinde Bad Essen verwirklicht werden sollen, wird mittelfristig nach 
Einsparungsmöglichkeiten gesucht werden müssen, um der Gemeinde den finanziellen Spielraum für 
weitre Investitionen zu verschaffen.  
 
  
Bad Essen, 27.04.2016 
 
 
 
Carsten Lüke 
Fachdienstleiter 



Anlageschema

BadEssen

Anlagenübersicht 2015

Beschreibung

Stand am 

31.12. des 

Vorjahres

Zugänge im 

HHJ

Abgänge im 

HHJ

Um-

buch-

ungen 

im HHJ

Stand am 

31.12. des HHJ

Stand am 31.12. 

des VJ
AfA im HHJ

Auf-

lösungen

Zu-

schreib-

ungen 

im HHJ

Stand am 31.12. 

des HHJ

BW am 31.12. 

des HHJ

BW am 31.12. 

des VJ

1. Immaterielle 

Vermögens-

gegenstände

748.455,18 85.700,11 834.155,29 -319.431,30 -42.078,09 -361.509,39 472.645,90 429.023,88

2. Sachvermögen 

(ohne Vorräte und 

GVG)

75.852.521,88 5.228.566,26 -16.296,75 81.064.791,39 -21.904.174,79 -2.215.551,42 1.595,23 -24.118.130,98 56.946.660,41 53.948.347,09

3. Finanzvermögen 

(ohne Forderungen)
113.749,52 113.749,52 113.749,52 113.479,52

insgesamt 76.714.726,58 5.314.266,37 -16.296,75 0,00 82.012.696,20 -22.223.606,09 -2.257.629,51 1.595,23 0,00 -24.479.640,37 57.533.055,83 54.490.850,49

Entwicklung der AHK Entwicklung der AfA Buchwerte



 

 
Forderungsübersicht 

(Muster 18) 
 

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO 
Gemeinde Bad Essen 
Stichtag: 31.12.2015 

 
 
 

 
 

 

Art der Forderungen 1) 

                                                                       
                                          

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12. 
des 

Haushalts-
jahres 

 
-Euro- 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
 

 
Gesamt- 

betrag am 31.12. 
des 

 
Mehr (+)/ 
weniger(-) 

 
 

bis zu 1 Jahr 
 
 

-Euro- 

über 1 bis 5 
Jahre 

 
-Euro- 

mehr als 
5 Jahre 

 
-Euro- 

Vorjahres 
 

Euro- 

 
 
 

-Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.140.856,53 1.140.856,53 0,00 0,00 1.214.098,59 -73.242,06 

2. Forderungen aus Transferleistungen 14.338,38 13.226,38 1.112,00 0,00 16.813,38 -2.475,00 

3. Sonstige Privatrechtliche 
Forderungen 

103.109,74 103.109,74 0,00 0,00 51.630,18 51.479,56 

Summe aller Forderungen 1.258.304,65 1.257.192,65 1.112,00 0,00 1.282.542,15 -24.237,50 
 
1) 

Gliederung richtet sich nach der Bilanz 
 
 

 



 

 
 

Schuldenübersicht 
(Muster 17) 

 
Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO 
Gemeinde Bad Essen 
Stichtag: 31.12.2015 
 

 
 

 

 

Art der Schulden 
1) 

 

 
Gesamt- 
betrag  

am 31.12. 
des 

Haushalts-
jahres 

 
-Euro- 

 
 
 

davon mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt 

betrag am 31.12.  
des 

 
Mehr (+)/ weniger (-) 

 

bis zu 1 Jahr 
 

-Euro- 

über 1 bis 5 
Jahre 

 
-Euro- 

mehr als  
5 Jahre 

 
-Euro- 

Vor- 
jahres 

 
-Euro- 

 
 
 

-Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Geldschulden 
1.1 Anleihen 
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
1.3 Liquiditätskredite 
1.4 sonstige Geldschulden 

 
0,00 

9.317.433,49 
0,00 
0,00 

 
0,00 

-62.351,88 
0,00 
0,00 

 
0,00 

747.770,20 
0,00 
0,00 

 
0,00 

8.632.015,19 
0,00 
0,00 

 
0,00 

9.720.210,80 
0,00 
0,00 

 
0,00 

-402.777,31 
0,00 
0,00 

2.    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

266.905,98 266.905,98 0,00 0,00 365.468,03 -98.562,05 

4.    Transferverbindlichkeiten 16,30 16,30 0,00 0,00 12.993,54 -12.977,24 

5.    Sonstige Verbindlichkeiten -271.106,46 -271.106,46 0,00 0,00 -235.337,35 -35.769,11 

Schulden insgesamt  9.313.249,31 -66.536,06 747.770,20 8.632.015,19 9.863.335,02 -550.085,71 
 

1) 
Gliederung richtet sich nach der Bilanz 

 
 

 



Produkt/KST/Sachkonto

Bezeichnung

11150/91100/421100 Unterhaltungsaufwand Rathaus 13.000 Rampe EG; Sanierung Keller - Umsetzung in 2016

11160/92010/002001 Zugang Lizenzen - digitale Belegablage 7.200 Umsetzung in 2016

11160/92010/072001 Hardware für digitale Belegablage 2.500 Umsetzung in 2016

12610/94000/062001 Digitale Melder 65.000 Umsetzung in 2016

12610/94000/421100 Abgasabsauganlagen 25.000 Umsetzung in 2016

12610/94000/421200 digitale Umrüstung Sirenenanlagen 20.000 Umsetzung in 2016

21110/91202/421100 Unterhaltung GS Bad Essen 2.000 Fortführung in 2016

21110/91203/421100 Unterhaltung GS Lintorf 7.400 Fortführung in 2016

21110/91204/421100 Unterhaltung GS Wehrendorf 8.000 Fortführung in 2016

21610/91201/075001 Lehrmittel Oberschule 7.600 Umsetzung in 2016

27210/91222/427100 Gemeindebücherei 2.700 Erlös aus Bücherverkauf

36510/91313/004701 Krippe Essenerberg 170.000 Fortführung in 2016

36510/91313/211111 Krippe Essenerberg-Fördermittel Land -231.000 Fortführung in 2016

36510/91303/072001 KiGa Lintorf-Heizungskessel 14.000 Umsetzung in 2016

36510/91300/431800 Zuschüsse an andere Kita-Träger 90.000 evtl. Nachzahlung für Vorjahre

42430/91402/024201 Sanierung Freibad 75.000 Fortführung in 2016

42430/91402/427100 Sanierung Freibad - vorbereitende Maßnahmen 10.000 Fortführung in 2016

51110/93000/024201 Sanierungsverfahren Hafenstraße 1.100.000 Fortführung in 2016

51110/93000/211111 Sanierungsverfahren Hafenstraße-Sanierungsmittel -690.000 Fortführung in 2016

51110/93000/035001 ILEK Projektmittel 15.000 Fortführung in 2016

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 2015/2016

Gegenstand

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen 2015/2016

Gegenstand Betrag Begründung



51110/93000/024201 VDE Rabber-Umfeld DGH 179.000 Fortführung in 2016

51110/93000/211111 VDE Rabber-Umfeld DGH-Fördermittel Land -75.000 Fortführung in 2016

51110/93000/024201 VDE Heithöfen-Schützenstraße 162.600 Umsetzung in 2016

51110/93000/211111 VDE Heithöfen-Schützenstraße-Fördermittel Land -69.000 Umsetzung in 2016

54110/93000/035001 Ausbau "Am Sonnenbrink"-Planungskosten 7.900 Fortführung in 2016

54110/93000/035001 Ausbau "Am Mühlenbach" 47.000 Fortführung in 2016

54110/93000/212001 Ausbau "Am Mühlenbach"-Beiträge -48.000 Fortführung in 2016

54110/93000/035001 Ausbau "Bahnhofstraße"-Planungskosten 11.400 Fortführung in 2016

54110/93000/033001 Bahnsicherungsanlage "Buersche Straße" 40.000 Umsetzung in 2016

54530/93000/427100 Straßenbeleuchtung 15.000 Fortführung in 2016

55110/93000/424100 Unterhaltung öffentl. Grünanlagen 45.000 Fortführung in 2016

55210/93000/032001 Brückengeländer 8.400 Fortführung in 2016

55310/92200/038201 Friedhof Barkhausen-Rasengrabanlage 2.000 Umsetzung in 2016

55310/92200/038201 Friedhof Bad Essen-Stelen 9.600 Umsetzung in 2016

55510/93000/035001 Wirtschaftswegebau "Assbruchweg" 97.000 Umsetzung in 2016

55510/93000/21111 Wirtschaftswegebau "Assbruchweg"-Fördermittel Land -40.000 Umsetzung in 2016

55510/93000/212001 Wirtschaftswegebau "Assbruchweg"-Beiträge -24.000 Umsetzung in 2016

56110/93000/039001 Durchführung von Kompensationsmaßnahmen 19.000 Fortführung in 2016

57110/90000/431500 Verlustabdeckung KSG 30.000 Abrechnung in 2016

57110/90000/431700 Zukunftsfonds Ortskernentwicklung 4.500 Umsetzung in 2016

57330/92302/421100 Unterhaltungsmaßnahmen DGH's 75.000 Fortführung in 2016



57340/92000/421100 Unterhaltung sonstige Gemeinschaftsanlagen 8.000 Fortführung in 2016

57510/91501/427100 Bäderkooperation / TOL-Maßnahmen 5.000 Umsetzung von Teilmaßnahmen in 2016

61210/92000/231730 Kreditaufnahme -2.119.200 Umsetzung in 2016

Summe HH-Reste -895.400
Summe HH-Einnahmerest -3.296.200

Summe HH-Ausgaberest 2.400.800
davon Ergebnisrechnung: 360.600
davon Finanzrechnung: -1.256.000
davon Aufwendungen: 360.600
davon Auszahlungen für Investitionen: 2.040.200



Jahresabschluss 2015 - Bilanzkennzahlen 
 

 Erläuterung Berechnung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eigenkapitalquote 
Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital 
-> Strukturierung des kommunalen 
Vermögens 

 
Nettoposition * 100 

Bilanzsumme 
70,21 % 67,35 % 66,37 % 70,12 % 70,27 % 70,51 % 72,50 % 73,16 % 

Fremdkapitalquote 
Anteil Fremdkapital am Gesamtkapital 
-> Strukturierung des kommunalen 
Vermögens 

 
Schulden + Rückstellungen * 100 

Bilanzsumme 
29,79 % 32,65 % 33,63 % 29,88 % 29,73 % 29,49 % 27,50 % 26,88 % 

Infrastrukturquote 

Anteil Infrastrukturvermögen am 
Gesamtvermögen 
-> Strukturierung des kommunalen 
Vermögens 

 
Infrastrukturvermögen * 100 

Bilanzsumme 
43,17 % 44,83 % 41,20 % 39,40 % 39,06 % 36,50 % 36,73 % 40,50 % 

Steuerquote 
Selbstfinanzierungskraft durch 
Steuererträge 

 
Steuererträge u.ä. Abgaben  * 100 

ordentliche Erträge 
68,80 % 63,51 % 65,90 % 71,69 % 71,42 % 73,28 % 71,58 % 78,49 % 

Personalintensität 
Anteil Personalaufwendungen und 
Versorgungsaufwendungen an den 
ordentlichen Aufwendungen 

 
Personal-/Versorgungsaufwand * 100 

ordentlicher Aufwand 
19,37 % 19,60 % 17,67 % 16,12 % 16,31 % 16,79 % 18,39 % 15,67 % 

Zinssteuerquote 
Anteil an Steuererträgen, die direkt für 
Zinsaufwendungen verbraucht werden 

 
Zinsaufwendungen * 100 

Steuererträge 
2,50 % 3,28 % 3,85 % 2,73 % 2,76 % 2,21 % 2,24 % 2,04 % 

Zinslastquote 
Anteil der Zinsaufwendungen an den 
Gesamtaufwendungen 

Zinsaufwendungen * 100 
ordentlicher Aufwand 

2,00 % 2,01 % 2,42 % 2,24 % 1,97 % 1,76 % 1,74 % 1,62 % 

Anlagenintensität 
Anteil des Anlagevermögens (imm. 
Vermögen, Sachanlagen, 
Finanzanlagen)  am Gesamtvermögen 

Anlagevermögen * 100 
Bilanzsumme 

94,69 % 96,29 % 96,78 % 97,08 % 96,91 % 93,75 % 95,18 % 96,51 % 

Investitionsquote 
Anteil der Investitionen am 
Anlagevermögen 

Ausz. für Inv. * 100 
Sachvermögen  

5,63 % 11,00 % 11,32 % 10,78 % 4,77 % 6,72 % 7,12 % 8,26 % 



Aktiva

Langfristig

Immat. Vermögen 124.185 0,27% 474.136 0,97% 493.039 0,94% 488.405 0,87% 476.888 0,85% 449.089 0,75% 429.023 0,71% 472.646 0,79%

Sachvermögen 43.864.456 94,69% 47.149.647 96,29% 50.594.676 96,78% 54.217.258 97,08% 54.093.876 96,91% 55.789.640 93,75% 57.141.044 95,18% 57.774.468 96,51%

Finanzvermögen

Finanzanlagen 110.270 0,24% 126.170 0,26% 126.230 0,24% 136.250 0,24% 138.750 0,25% 113.750 0,19% 113.750 0,19% 113.751 0,19%

Kurzfristig

Finanzvermögen

Forderungen 1.041.967 2,25% 1.074.000 2,19% 928.408 1,78% 878.525 1,57% 987.463 1,77% 1.442.120 2,42% 1.013.270 1,69% 841.303 1,41%

Liquide Mittel 944.815 2,04% -133.381 -0,27% 878 0,00% 766 0,00% 1.409 0,00% 1.588.314 2,67% 1.251.341 2,08% 537.033 0,90%

Aktive Rchnungs-

abgrenzungsposten
240.000 0,52% 274.058 0,56% 135.053 0,26% 125.830 0,23% 122.956

0,22%
123.692 0,21% 86.169 0,14% 1.274 0,00%

Summe Aktiva 46.325.692 100,00% 48.964.629 100,00% 52.278.284 100,00% 55.847.035 100,00% 55.821.340 100,00% 59.506.604 100,00% 60.034.598 100,00% 59.866.629 100,00%

Passiva

Nettoposition 32.525.851 70,20% 32.976.936 67,30% 34.696.725 66,40% 39.159.614 70,10% 39.227.493 70,27% 41.958.881 70,51% 43.526.523 72,50% 43.771.540 73,12%

davon:

Basis-Reinvermögen 12.258.857 26,46% 12.258.857 25,00% 13.503.903 25,80% 13.503.903 24,20% 13.503.903 24,19% 13.503.903 22,69% 13.503.903 22,49% 13.505.839 22,56%

Überschussrücklage 0 0,00% 0 0,00% 1.607.256 3,10% 1.607.256 2,90% 3.798.018 6,80% 3.798.018 6,38% 6.316.782 10,52% 8.568.993 14,31%

Ergebnisvortrag Vorjahr 0 0,00% 2.261.510 4,60% 0 0,00% -819.126 -1,50% 0 0,00% -107.865 -0,18% 0 0,00%

Jahresüberschuss/  -

fehlbetrag
2.261.510 4,90% -654.254 -1,30% -819.126 -1,60% 3.009.887 5,40% -107.865 -0,19% 2.626.629 4,41% 2.252.210 3,75% 261.315 0,44%

Sonderposten 18.005.484 38,90% 19.110.823 39,00% 20.404.692 39,00% 21.857.693 39,10% 22.033.437 39,47% 22.138.196 37,20% 21.453.628 35,74% 21.435.394 35,81%

Schulden 8.212.255 17,70% 10.080.585 20,60% 11.537.857 22,10% 10.500.686 18,80% 10.301.039 18,45% 11.490.010 19,31% 9.863.335 16,43% 9.313.249 15,56%

davon:

Verbindlichkeiten aus 

Krediten für Investitionen
6.551.349 14,10% 8.128.987 16,60% 10.055.830 19,20% 9.683.815 17,30% 9.303.207 16,67% 10.507.726 17,66% 9.720.211 16,19% 9.317.433 15,56%

Sonstige Verbindlichkeiten 1.660.906 3,60% 1.951.598 4,00% 1.482.027 2,80% 816.871 1,50% 997.832 1,79% 982.284 1,65% 143.124 0,24% -4.184 -0,01%

Rückstellungen 5.587.586 12,10% 5.907.109 12,10% 6.043.702 11,60% 6.186.735 11,10% 6.292.809 11,27% 6.057.713 10,18% 6.644.740 11,07% 6.781.840 11,33%

davon:

Pensionsrückstellungen 4.871.774 10,50% 5.198.786 10,60% 5.337.147 10,20% 5.461.528 9,80% 5.579.248 9,99% 6.057.713 10,18% 6.644.740 11,07% 6.781.840 11,33%

Andere Rückstellungen 715.812 1,60% 708.323 1,50% 706.555 1,40% 725.208 1,30% 713.560 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Passive Rechnungs-

abgrenzungsposten
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Summe Passiva 46.325.692 100,00% 48.964.629 100,00% 52.278.284 100,00% 55.847.035 100,00% 55.821.340 100,00% 59.506.604 100,00% 60.034.598 100,00% 59.866.629 100,00%

31.12.2015

€

31.12.2014

€

Bilanzvergleich 2008 - 2015
31..12.2013

€

31.12.2012

€€ € € €

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 2 Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD2/2016/075
öffentlich
öffentlich
25.05.2016
Carsten Lüke

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Jahr 2015
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[x ] Deckungsvorschlag: siehe Anlage
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[x] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

       

Sachverhalt:
§ 117 Nds. Kommunalverfassungsgesetz regelt das Verfahren für über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Demnach sind entsprechende 
Vorgänge nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung 
gewährleistet ist. In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet der Bürgermeister, 
ansonsten der Rat. Der Rat ist spätestens mit der Vorlage des Jahresrechnung über die 
notwendigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von 
unerheblicher Bedeutung zu unterrichten. 

In seinem Grundsatzbeschluss vom 14.03.2013 hat der Rat festgelegt, bis zu welcher Höhe 
über- und außerplanmäßige Auswendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne des 
§ 117 NKomVG anzusehen sind:

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 beim Haushaltssoll bis zu 2.500 €: bis 1.000 €,
 beim Haushaltssoll über 2.500 €: bis zu 40% des Haushaltsansatzes, 

maximal jedoch 10.000 €
  

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis maximal 5.000 €

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher 
oder tariflicher Verpflichtungen bis maximal 40.000 €.
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Die vorgenannten Regelungen führen in der Praxis immer wieder zu Problemen. 
Überschreitungen der Budgets treten in der Regel vermehrt zum Jahresende ein. Eine 
vorherige Zustimmung des Rates ist dann oft nicht möglich, sodass die Zustimmung erst 
nachträglich eingeholt werden kann. Zudem ist es in der praktischen Umsetzung schwierig, 
im Moment der tatsächlichen Budgetüberschreitung denjenigen Zahlungsvorgang des 
laufenden Jahres zu identifizieren, der letztlich entgegen der ursprünglichen Planung zu der 
Budgetüberschreitung geführt hat. Das Verfahren der Gemeinde Bad Essen zum Umgang 
mit über- / außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen war wiederholt auch 
Gegenstand der Jahresabschlussprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Osnabrück. Es wurde vereinbart, dass die Gemeinde ihr Verfahren überarbeitet 
und z.B. durch eine Ausweitung der gebildeten Budgets oder eine Erhöhung der 
Wertgrenzen zu einer Vereinfachung kommen solle. Diese Überlegungen sollen aus Sicht 
der Verwaltung im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen 2017 konkretisiert 
werden.  

Soweit die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2015 
der Entscheidungszuständigkeit des Bürgermeisters unterliegen, wurden sie von ihm 
genehmigt.       

Beschlussvorschlag:
Der Rat stimmt den im Jahr 2015 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen nach beiliegendem Nachweis gem. § 117 Abs. 1 i.V.m. § 89 Nds. 
Kommunalverfassungsgesetz zu.        

Anlage/n:
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 
2015       



Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Haushaltsjahr: 2015

Budget Gegenstand verfügbar Überschreitung üpl./apl. Deckung Bemerkungen Entscheidung

11120V/075001 allg. Verwaltung 0,00 300,00 apl. Gesamtbudget Kamera für Verwaltungsaufgaben BGM

11120E/427100 allg. Verwaltung 38.000,00 5.600,00 üpl. Gesamtbudget Werbefilme "nordsehen"; allg. Werbung BGM

12210/002501 Ordnungsamt 0,00 1.523,00 apl. Budget 12210E Software-Ergänzung Gewerbeverwaltung BGM

12230E/429100 Standesamt 12.700,00 4.885,00 üpl. Gesamtbudget Mehraufwand für Statistiken Itebo BGM

21110/024201 Turnhalle Lintorf 0,00 21.200,00 apl. Gesamtbudget Nachrüstung Wärmepumpe Rat

27210V/072001 Gemeindebücherei 1.000,00 800,00 üpl.

Mehreinnahmen 

durch 

Bücherverkauf

Regale für Bücherei BGM

28110E/427100
Heimat- und 

Kulturpflege
96.400,00 2.000,00 üpl. Gesamtbudget Mehraufwand für Veranstaltungen BGM

28120E/427100 Historischer Markt 80.000,00 40.500,00 üpl. Gesamtbudget Mehraufwand für Hist. Markt Rat

36120E/442900

Förderung von 

Kindern in 

Tagesepflege

103.000,00 7.200,00 üpl. Gesamtbudget

höhere Aufwendungen aufgrund 

stärkerer Inanspruchnahme der 

Tagespflege; Erstattung LKOS im 

Folgejahr

BGM

36510V/022201 Kita Brockhausen 105.000,00 27.500,00 üpl. Budget 36510E
Kostensteigerung aufgrund verstärkter 

Sanierungsmaßnahmen

36610E/421200 Spielplätze 53.600,00 9.400,00 üpl. Budget 36610V Mehraufwand für Reparaturen/Unterh. BGM

42410V/004801 Sportförderung 2.000,00 6.000,00 üpl. Gesamtbudget Zuschuss TuS Bad Essen VA 16.07.15

51110E/513100
Sanierung 

Hafenstraße
86.000,00 23.100,00 üpl. Budget 51110V ao. AfA auf Sanierungsverfahren BGM

53810E/424100 öffentl. WC 9.500,00 1.800,00 üpl. Gesamtbudget
Mehraufwand Bewirtschaftung WC 

Rathaus
BGM

54510E/424100 Straßenreinigung 40.000,00 2.400,00 üpl. Gesamtbudget Mehraufwand durch Sonderreinigung BGM



54530V/035001 Straßenbeleuchtung 20.000,00 7.100,00 üpl. Gesamtbudget Mehrbedarf BGM

55210E/421200 Wasserläufe 81.000,00 47.000,00 üpl. Gesamtbudget Mehraufwand für Hochwasserschutz Rat

55220E/427100 Marina Bad Essen 19.000,00 15.300,00 üpl. Gesamtbudget
Mehraufwand für Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Marina
Rat

55510V/004801

Zuschuss 

Waldschutzgenosse

nschaft

9.500,00 10.400,00 üpl. Gesamtbudget Ausbau "Kammweg", Rattinghausen

55510E/421200
Förderung Land- und 

Forstwirtschaft
68.200,00 24.400,00 üpl. Gesamtbudget Mehraufwand für Unterhaltung Rat

57310V/061001 Bauhof Fahrzeuge 80.000,00 2.100,00 üpl. Gesamtbudget Mehrkosten

57310V/072001 Bauhof Ausstattung 7.000,00 400,00 üpl. Gesamtbudget Mehrkosten

260.908,00

Zuständigkeiten:

überplanmäßige Ausgaben:

Ansatz bis zu 2.500 €: bis 1.000 € Bürgermeister, sonst Rat

Ansatz über 2.500 €: bis 40% des Ansatzes (max. 10.000 €) Bürgermeister, sonst Rat

außerplanmäßige Ausgaben:

bis max. 5.000 € Bürgermeister, sonst Rat

apl Ergebnis 0,00

Finanz 23.023,00

üpl Ergebnis 160.485,00

Finanz 54.300,00
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und 
zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD1/2016/123
öffentlich
öffentlich
23.05.2016
Carsten Meyer

Jahresabschluss 2015 der Kinderland Bad Essen gGmbH
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 15.06.2016 Ausschuss für Kindergärten und Schulen, 
Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale 
Angelegenheiten und Sport

Beratung

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[ x ] stehen bei Konto  431500/91300/36510 zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[ x ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

      

Sachverhalt:

Die R + K Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist mit der Prüfung der 
Buchführung, des Jahresabschlusses sowie der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
der Kinderland Bad Essen gGmbH für das Geschäftsjahr 2015 beauftragt worden. Aufgrund 
der Prüfung wird folgender Bestätigungsvermerk abgegeben: 
 
"An die Kinderland Bad Essen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad 
Essen 
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kinderland 
Bad Essen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Essen, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 29 Abs. 1 Satz 2 
EigBetrVO Nds. wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich danach 
auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gesellschaft sowie darauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Buchführung 
und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen 
in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
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der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungen eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben. Wir haben unsere 
Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 29 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit 
hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse Anlass zu Beanstandungen geben 
und ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem IDW-
Prüfungsstandard: Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) durchgeführt. Ob die 
Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Wirtschaftsplanes 
beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der 
Entscheidungen der Geschäftsführung und die Geschäftspolitik zu beurteilen. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir: 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer 
pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt 
ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität 
und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die Gesellschaft wird 
wirtschaftlich geführt. 
 
Im Ergebnis schließt das Geschäftsjahr 2015 formalrechtlich mit einem Jahresfehlbetrag in 
Höhe von 226,15 € ab. Zurückzuführen ist der Fehlbetrag darauf, dass die im Haushaltsjahr 
2015 gezahlten Vorschüsse auf die zu erwartende Verlustabdeckung geringfügig zu niedrig 
bemessen waren. Insgesamt hat die Gemeinde Bad Essen im Geschäftsjahr Vorschüsse auf 
die Verlustabdeckung in Form eines Personalkostenzuschusses in Höhe von 958.300 € 
gezahlt.
 
Ausschlaggebend für den seit Jahren steigenden Zuschussbedarf der Gemeinde Bad Essen 
ist der kontinuierlich steigende Ausbau der Betreuung in den Kindertagesstätten. Verlängerte 
Betreuungszeiten, Sonderöffnungszeiten und Mittagstischangebote werden sehr viel stärker 
nachgefragt. 
Weitere Informationen zum Jahresabschluss lassen sich der als Anlage beigefügten Bilanz 
(Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) sowie dem Lagebericht (Anlage 3) 
entnehmen. 
Eine Prüfung des Berichtes durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück 
erfolgt bereits. Das Rechnungsprüfungsamt hat am 17. Mai 2016 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 

„Ergänzende Bemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes nach § 32 Abs. 3 Satz 3 
EigBetrVO sind nicht erforderlich.“
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Gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages beschließt die Gesellschafterversammlung der 
Kinderland Bad Essen gGmbH über die Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr, die Abdeckung des Fehlbetrages bzw. die Verwendung des 
Jahresüberschusses sowie die Entlastung der Geschäftsführung. Die Vertreter der 
Gemeinde Bad Essen in der Gesellschafterversammlung sind gemäß den Regelungen des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) an die Entscheidungen des 
Gemeinderates gebunden.
      

Beschlussvorschlag:

1.      Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss der Kinderland Bad Essen 
gGmbH zum 31. Dezember 2015 wird aufgrund der erfolgten Jahresabschlussprüfung 
gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages festgestellt.

2.      Die Gesellschafterversammlung stellt fest, dass die Gemeinde Bad Essen im 
Geschäftsjahr 2015 Vorschüsse auf die zu erwartende Verlustabdeckung in Höhe von 
958.300 € gezahlt hat. 

3.      Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Fehlbetrag in Höhe von 226,15 € aus 
Haushaltsmitteln der Gemeinde Bad Essen abzudecken.

4.      Der Geschäftsführung der Kinderland Bad Essen gGmbH wird für das Geschäftsjahr 
2015 Entlastung erteilt.

5.   Die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung werden gemäß § 138 
NKomVG angewiesen, entsprechend zu beschließen.

      

Anlage/n:

Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2015
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015
Anlage 3: Lagebericht zum 31. Dezember 2015

      



A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Kinderland Bad Essen gGmbH Verwaltung/Betrieb v Kinderbetreuungseinrichtungen, Bad Essen

Anlage 1



A. Eigenkapital

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Kinderland Bad Essen gGmbH Verwaltung/Betrieb v Kinderbetreuungseinrichtungen, Bad Essen

Anlage 1



2. Gesamtleistung

Kinderland Bad Essen gGmbH Verwaltung/Betrieb v Kinderbetreuungseinrichtungen, Bad Essen

Anlage 2



8. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit

9. Jahresfehlbetrag

Kinderland Bad Essen gGmbH Verwaltung/Betrieb v Kinderbetreuungseinrichtungen, Bad Essen

Anlage 2
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 

 
1. Geschäft und Rahmenbedingungen 
 
Die Kinderland Bad Essen gGmbH als Tochtergesellschaft der Gemeinde Bad Essen ist ins-
besondere verantwortlich für den Betrieb der Kindertagesstätten in Brockhausen, Lintorf und 
Wittlage. Die dort tätigen Erzieherinnen sind entweder direkt von der Kinderland Bad Essen 
gGmbH eingestellt worden oder im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung von der Ge-
meinde Bad Essen ausgeliehen worden.  
 
Die Plätze in den Vormittags- und Ganztagsgruppen in den Kindergärten sind auch in 2015 
komplett belegt. Neben dem Wunsch nach zusätzlichen Betreuungszeiten (Sonderöffnungs-
zeiten) ist feststellbar, dass weiterhin zunehmend jüngere Kinder sofort für eine Betreuung 
an fünf Tagen angemeldet werden. Hier spielen sowohl gesellschaftliche Veränderungen als 
auch die Herabsetzung des Einschulungsalters in Niedersachsen vor einigen Jahren eine 
Rolle.  
Daher sind auch die in den Kindertagesstätten Lintorf und Wittlage seit vielen Jahren beste-
henden vollen Nachmittagsgruppen weiter fortgeführt worden. Bei diesen Gruppen nimmt die 
Nachfrage jedoch inzwischen deutlich ab. Die volle Nachmittagsgruppe in Wittlage ist zwi-
schenzeitlich in eine altersübergreifende Gruppe umgewandelt worden, so dass auch unter 
Dreijährige aufgenommen werden. Festzustellen ist dabei, dass der Anteil der unter Dreijäh-
rigen bereits deutlich überwiegt. Die Nachmittagsgruppe in der Kindertagesstätte Lintorf, die 
im Kindergartenjahr 2013/2014 nur als Kleingruppe mit maximal zehn Kindern angeboten 
wurde, ist aufgrund gestiegener Anmeldungen im Kindergartenjahr 2014/2015 und 
2015/2016 wieder als volle Nachmittagsgruppe fortgeführt worden.  
 
Auch künftig wird die Ausweitung des Betreuungsangebotes weiter erforderlich sein, insbe-
sondere die Ganztagsbetreuung und die Betreuung der Kinder unter drei Jahren gewinnt im 
Hinblick auf den seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 wirksamen Rechtsanspruchs auf ei-
nen Betreuungsplatz in einer Krippe oder in der Tagespflege an Bedeutung.  
 
In der Kindertagesstätte Brockhausen ist aufgrund des entsprechenden Bedarfs zum Kinder-
gartenjahr 2015/2016 eine Vormittagsgruppe zu einer Ganztagsgruppe ausgebaut worden. 
Das Spielkreisangebot am Nachmittag in Brockhausen ist im Gegenzug entfallen.  
Somit können von den Familien in allen drei Einrichtungen Betreuungszeiten bis 17.00 Uhr in 
Anspruch genommen werden. 
 
Die Plätze in der Kinderkrippe Wittlage sind sowohl in der Vormittags- als auch in der Ganz-
tagskrippengruppe seit der Inbetriebnahme der Einrichtung voll belegt. Aufgrund des hohen 
pflegerischen Anteils in der Krippenarbeit ist weiterhin über die gesetzlichen Vorgaben des 
niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes hinaus eine dritte Kraft in Teilzeit beschäftigt. 
Seit dem 01. Januar 2015 beteiligt sich das Land Niedersachsen an den Kosten der Drittkraft 
in den Krippengruppen. 
 
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage ist in der Kindertagesstätte Lintorf zum Kindergarten-
jahr 2014/2015 eine Vormittagsgruppe in eine zweite Ganztagsgruppe mit einer Betreuungs-
zeit bis 15.00 Uhr umgewandelt worden. In der bereits bestehenden Ganztagsgruppe ist eine 
Betreuung bis 17.00 Uhr möglich. 
 
Die in der Kindertagesstätte Wittlage bestehende Integrationsgruppe zur gemeinsamen Er-
ziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen mit einer Betreuungszeit bis 14.00 Uhr 
wird aufgrund des bestehenden Bedarfs weitergeführt.  
Gleiches gilt für die Integrationsgruppe in der Kindertagesstätte Lintorf, die als Ganztags-
gruppe angeboten wird. Ein Integrationsangebot im Krippenalter wurde zum Kindergartenjahr 
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2015/2016 in der Vormittagsgruppe der Krippe Wittlage eingerichtet werden. Aufgrund des 
entsprechenden Bedarfs erfolgt auch hier eine Weiterführung. 
 
Aufgrund einer geänderten Betrachtung der Regelungen zur Vertretung von pädagogischen 
Mitarbeiterinnen in Urlaubs-, Krankheits- und sonstigen Abwesenheitsfällen durch die Auf-
sichtsbehörde bestand in den Kindertagesstätten in 2015 die Notwendigkeit, zusätzliche 
Personalkapazitäten für Vertretungsstunden zur Verfügung zu stellen, um die Vorgaben des 
Kindertagesstättengesetzes zu erfüllen. 
 
Im Geschäftsjahr 2015 wurden aufgrund entsprechender Förderzusagen aus dem Bundes-
programm „Schwerpunktkita Sprache und Integration“ in den Kindertagesstätten Lintorf und 
Wittlage je eine Fachkraft für die Sprachförderung mit einer halben Stelle beschäftigt. Diese 
Bundesförderung endete zum 31. Dezember 2015. Der Einsatz der Sprachförderkräfte in 
diesen beiden Kindertagesstätten mit einem hohen Anteil an Kindern aus Familien mit Migra-
tionshintergrund bzw. aus sozial schwachen einheimischen Familien sollte dringend über das 
Jahr 2015 hinaus sichergestellt werden. Der Einsatz einer Sprachförderkraft in der Kinderta-
gesstätte Lintorf konnte ab dem 01. Januar 2016 aus dem neuen Bundesprogramm „Sprach-
Kitas“ sichergestellt werden. Für die Kindertagesstätte Wittlage hat die Gemeinde Bad Essen 
die Kostenübernahme für die Fortführung der Sprachförderung zugesagt. Auf dieser Grund-
lage kann die dringend erforderliche Intensivsprachförderung in diesen Einrichtungen fortge-
setzt werden. 
 
Die Kindertagesstätte Lintorf hat seit dem 01. Februar 2012 im Rahmen eines landkreiswei-
ten Pilotprojektes die Aufgaben eines zentralen Familienzentrums in der Gemeinde Bad Es-
sen übernommen. Das Familienzentrum hat dabei in den letzten Jahren in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Kooperationspartnern ein familienfreundliches Freizeit-, Erziehungs-, Be-
ratungs- und Unterstützungsangebot erstellt. Dieses Projekt wird mit einem Zuschuss des 
Landkreises Osnabrück in Höhe von 12.000 € unterstützt. Die Zertifizierung als Familienzent-
rum ist in 2014 erfolgreich durchgeführt worden und die Landkreisfinanzierung daraufhin bis 
zum 31. Dezember 2017 verlängert worden. Der Pauschalzuschuss ist zudem ab dem 01. 
Februar 2015 auf 15.000 €/Jahr erhöht worden. 
 
Im Rahmen des vom Landkreis Osnabrück initiierten Qualitätsmanagements in den Kinder-
tagesseinrichtungen haben aufgrund der positiv beurteilten Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsarbeit in den Einrichtungen die Kindertagesstätten Brockhausen, Lintorf und Wittla-
ge im ersten Anlauf das anerkannte „Kindergarten Gütesiegel“ verliehen bekommen. In den 
Einrichtungen in Brockhausen und Wittlage ist zudem entschieden worden, an dem nachge-
schalteten Prozess zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung teilzunehmen. 
 
 
Zudem beschäftigt die Kinderland Bad Essen gGmbH die im Rahmen der offenen Ganztags-
schule an der Oberschule Bad Essen eingesetzten Honorarkräfte sowie die dort tätige 
Schulsozialarbeiterin. Im Rahmen des freiwilligen Ganztagsangebotes ist es gelungen, Ho-
norarkräfte zu finden, die Arbeitsgemeinschaften zur Festigung des Grundlagenwissens in 
den Hauptfächern oder zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen, aber auch sportliche 
oder musische Arbeitsgemeinschaften anbieten können. Mit der Einführung der Schulform 
„Oberschule“ im fünften Schuljahrgang wurde für diese Klassen ein verbindliches Ganz-
tagsangebot an zwei Nachmittagen eingerichtet. Hierdurch erhöht sich zwangsläufig auch 
die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, aber auch die Zahl der Stunden, die 
über Lehrkräfte abgedeckt werden. 
 
In Trägerschaft der Kinderland Bad Essen gGmbH werden an der Grundschule Lintorf zwei 
Kleingruppen und an der Grundschule Bad Essen eine Kleingruppe zur Nachmittagsbetreu-
ung an vier Nachmittagen betrieben, in denen in Abstimmung zwischen der Schulleitung der 
Grundschule und dem Fachdienst Jugend des Landkreises Osnabrück 6 – 8 Kinder bei der 
Erledigung der Hausaufgaben betreut werden. Seitens des Landkreises Osnabrück wird jede 
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Gruppe pauschal mit 10.500 € pro Schuljahr gefördert, die Übernahme der verbleibenden 
Kosten erfolgt durch die Gemeinde Bad Essen. Diese Gruppen wurden in 2015 weiter durch 
den Landkreis finanziert. Seitens der Schulleitungen und der zuständigen Lehrkräfte wird be-
stätigt, dass es sich bei diesen Kleingruppen um wichtige Bausteine handelt, damit insbe-
sondere sozial benachteiligte Kinder intensiv unterstützt werden können, um erfolgreich die 
Grundschule zu durchlaufen und Arbeitsstrukturen zu erlernen, um in den weiterführenden 
Schulen ohne Unterstützung der Familie zurecht zu kommen.  
Zurzeit erfolgt beim Landkreis Osnabrück eine Prüfung, ob und ggf. in welcher Form das fi-
nanzielle Engagement aufgrund der vom Land Niedersachsen geplanten stärkeren Einbin-
dung von Lehrerstunden in das Ganztagsangebot reduziert werden sollte. Zum jetzigen Zeit-
punkt bleibt jedoch festzustellen, dass der offene Ganztag an den Grundschulen für die in 
den sozialpädagogischen Kleingruppen in Abstimmung mit dem Fachdienst 3 Jugend des 
Landkreises Osnabrück betreuten Kinder insbesondere aufgrund der fehlenden Betreuungs-
kontinuität keine wirksame und bedarfsgerechte Alternative darstellt. 
 
Zum 01. August 2011 ist an den drei Grundschulen in der Gemeinde Bad Essen ein offenes 
Ganztagsangebot an vier Wochentagen eingerichtet worden. Dieses wird von den Grund-
schülern gut angenommen. An der Grundschule Lintorf beschäftigt die Kinderland Bad Es-
sen gGmbH als Kooperationspartner einen Teil des Personals. Die Finanzierung der Perso-
nalkosten erfolgt aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Landesschulbehörde im 
Rahmen kapitalisierter Wochenstunden. Nicht gedeckte Kosten werden durch die Gemeinde 
Bad Essen erstattet. In 2015 konnte diese Kooperation erfolgreich fortgesetzt werden. Auf-
grund der erfolgten Änderung des Ganztagsschulerlasses durch das Land Niedersachsen 
sollen künftig verstärkt Lehrerstunden im Ganztag eingesetzt werden. Die weitere Entwick-
lung bleibt abzuwarten. 
 
Seit Herbst 2015 hat zudem eine Mitarbeiterin der Kinderland Bad Essen gGmbH die Aufga-
ben der Schulsozialarbeit an der Grundschule Lintorf übernommen, um dort eine dauerhafte 
personelle Kontinuität sicherzustellen.  
 
Nach dem Auslaufen des drittmittelfinanzierten Projektes „IntAkt – Bad Essen interkulturell 
aktiv“ und dem Ausscheiden der teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin ist die interkulturelle Arbeit 
im Rahmen des Projektes zunächst von einer anderen Mitarbeiterin in einem reduzierten 
Wochenstundenumfang fortgeführt worden. Der Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit lag da-
bei an der Grundschule Lintorf. Inzwischen sind einzelne im Rahmen des Projektes initiierte 
Maßnahmen verselbständigt worden, zudem ist es auch hier in der praktischen Arbeit zu 
weiteren Aufgabenverschiebungen gekommen. 
 
 
2. Ertragslage 
 
Die Gesellschaft hat 2015 Erträge von T€ 1.975,1 erzielt. Die Erträge beinhalten Umsatzer-
löse von T€ 363,3, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von Gebietskörperschaften in 
Höhe von T€ 1.712,3 und sonstige Erträge von T€ 93,6. 
 
3. Finanzlage 
  
Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen T€ 266,7. 
 
 
4. Vermögenslage 
 
Das Vermögen der Gesellschaft besteht am Abschlussstichtag aus Anlagevermögen (5,5 %), 
aus Forderungen (8,8 %), aus liquiden Mitteln (85,5 %) und Abgrenzungsposten (0,2 %). 
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5. Nachtragsbericht 
 
Es haben sich keine wesentlichen Ereignisse nach dem Abschlussstichtag ergeben.  
 
 
6. Risiko- und Chancenbericht 
 
Die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist wesentlich davon abhängig, dass die Zuweisun-
gen durch die Gemeinde Bad Essen, den Landkreis Osnabrück, das Land Niedersachsen 
sowie entsprechende Bundesprogramme aufrechterhalten werden. Der Aufwand ist in den 
letzten Jahren durch zusätzliche Betreuungsangebote, steigende Personalkosten sowie die 
Ausweitung von Betreuungszeiten durch das hierfür erforderliche zusätzliche Personal weiter 
gestiegen und wird weiter steigen.  
Rückwirkend zum 01. Juli 2015 sind insbesondere die Vergütungen der Mitarbeiterinnen im 
Sozial- und Erziehungsdienst deutlich angehoben worden. 
 
Um die Betreuung der Kindergärten sicherstellen zu können, ist die Kinderland Bad Essen 
gGmbH weiterhin auf die Personalgestellung durch die Gemeinde Bad Essen angewiesen. 
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung der Themen „Bildung und Betreuung“ werden auch in 
den nächsten Jahren weitere Herausforderungen an den Schulen und in den Kindergärten 
auf die Kinderland Bad Essen gGmbH zukommen. Diese können jedoch nur bewältigt wer-
den bei entsprechender Verlustabdeckung durch die Gemeinde Bad Essen. 
Eine Vielzahl von Aufgaben in Trägerschaft der Kinderland Bad Essen gGmbH, die zurzeit 
im Rahmen von befristeten Zuweisungen oder Projekten durch Dritte finanziert werden, ent-
falten inzwischen deutlich spürbare positive Auswirkungen. Zu nennen sind hier insbesonde-
re die intensive Sprachförderung in den Kindertagesstätten durch die Sprachförderkräfte, 
verschiedene Angebote des Familienzentrums, die Kleingruppen der sozialpädagogischen 
Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen sowie die Schulsozialarbeit an den Schulen. 
Im Hinblick auf die Schulsozialarbeit an den Oberschulen und damit auch an der Oberschule 
Bad Essen gibt es Aussagen des Landes Niedersachsen, die Schulsozialarbeit als eigene 
Aufgabe in die Verantwortung des Landes zu übernehmen und gleichzeitig die entsprechen-
den 
Förderprogramme für die Schulträger einzustellen. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzu-
warten. 
 
7. Prognosebericht 
 
Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2016 gleichbleibende bzw. leicht stei-
gende Umsatzerlöse. Durch die stärkere Nachfrage von längeren Betreuungszeiten sind wei-
ter steigende Personalaufwendungen zu erwarten. Die deutlich gestiegenen Vergütungen 
der Mitarbeiterinnen wirken sich in 2016 voll aus. Da die Betreuungsangebote in den Kinder-
gärten nicht kostendeckend vorgehalten werden können, ist grundsätzlich ein Verlust aus der 
operativen Geschäftstätigkeit für 2016 ff. zu erwarten. Aufgrund der erforderlichen parallelen 
Erhöhung der zu erwartenden Verlustabdeckung durch die Gemeinde Bad Essen ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Zahlungen ausreichen werden, damit im Geschäftsjahr 2016 
kein Jahresfehlbetrag erzielt wird. Ein ggfs. doch entstehender Fehlbetrag ist gemäß § 13 
des Gesellschaftervertrages (Nachschusspflicht) durch die Gemeinde Bad Essen als Gesell-
schafter zu übernehmen. 
 
Bad Essen, den 04. April 2016 
 
 
 
Carsten Meyer       Carsten Lüke 
Geschäftsführer       Geschäftsführer
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und 
zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD1/2016/127
öffentlich
öffentlich
26.05.2016
Monika Kuhlmann

Aufhebung der Beschlüsse des Rates der Gemeinde Bad Essen 
vom 17.07.2014 zur Einführung der offenen Eingangsstufe zum 
Schuljahr 2016/2017 an der Grundschule Bad Essen sowie zur 2. 
Änderungssatzung über die Festlegung von Schulbezirken in der 
Gemeinde Bad Essen
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 15.06.2016 Ausschuss für Kindergärten und Schulen, 
Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale 
Angelegenheiten und Sport

Beratung

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[ x ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[ x ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

       

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 12. Mai 2014 wurde seitens der Grundschule Bad Essen die Einführung 
der offenen Eingangsstufe zum Schuljahr 2016/2017 beantragt. Der Rat der Gemeinde Bad 
Essen fasste in seiner Sitzung am 17. Juli 2014 dazu einstimmig folgenden Beschluss:

1. „Seitens der Gemeinde Bad Essen bestehen keine Bedenken gegen die 
Einführung der offenen Eingangsstufe mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 an 
der Grundschule Bad Essen. 

2. Der Schulkindergarten an der Grundschule Bad Essen wird zum Schuljahr 
2016/2017 aufgehoben.“

Unter Berücksichtigung der Aufhebung des Schulkindergartens wurde in der Ratssitzung am 
17. Juli 2014 ebenfalls einstimmig folgender Beschluss gefasst:
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„Der Rat beschließt die 2. Änderungssatzung über die Festlegung von Schulbezirken 
in der Gemeinde Bad Essen nach dem vorliegenden Entwurf.“

Die Änderung sollte zum 01.08.2016 in Kraft treten.

In der Kinder- und Jugendausschusssitzung am 27.01.2016 wurde bereits berichtet, dass der 
Schulvorstand und die Gesamtkonferenz der Grundschule Bad Essen am 25.01.2016 das 
Thema erneut beraten haben. Beide Gremien haben sich mit einer deutlichen Mehrheit 
gegen die Einführung der offenen Eingangsstufe zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. 

Mit Schreiben vom 11.05.2016 wurde seitens der Grundschule Bad Essen die Aufhebung 
des Beschlusses des Rates der Gemeinde Bad Essen zur Einführung der offenen 
Eingangsstufe an der Grundschule Bad Essen beantragt. Darüber hinaus wurde um 
Weiterführung des Schulkindergartens an der Grundschule Bad Essen gebeten.

Vertreter/innen der Grundschule Bad Essen werden dazu in der Ausschusssitzung weitere 
Erläuterungen geben.
       

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt,

a) der Beschluss des Rates der Gemeinde Bad Essen vom 17. Juli 2014 zur Einführung 
der offenen Eingangsstufe und der Aufhebung des Schulkindergartens zum Schuljahr 
2016/2017 an der Grundschule Bad Essen

und 

b) der Beschluss des Rates der Gemeinde Bad Essen vom 17. Juli 2014 zur 2. 
Änderungssatzung über die Festlegung von Schulbezirken in der Gemeinde Bad 
Essen

werden auf Antrag der Grundschule Bad Essen aufgehoben.

       

Anlage/n:
 
Anlage 1: Schreiben vom 11. März 2016
Anlage 2: Antrag auf Aufhebung des Beschlusses zur Einführung      
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und 
zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD1/2016/129
öffentlich
öffentlich
27.05.2016
Monika Kuhlmann

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bad 
Essen und der Stadt Pr. Oldendorf
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 15.06.2016 Ausschuss für Kindergärten und Schulen, 
Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale 
Angelegenheiten und Sport

Beratung

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[ x ] stehen bei Konto  445200/21610/91201 zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[ x ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

   

Sachverhalt:

Im Jahr 1985 haben die Gemeinde Bad Essen und die Stadt Pr. Oldendorf eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung über die Beschulung der Grund- und Hauptschulkinder der Ortschaft 
Büscherheide durch die Stadt Pr. Oldendorf gegen Zahlung eines Schulkostenbeitrags 
geschlossen.

In den vergangenen Jahren ist es zu einer weitreichenden Veränderung der Schulstruktur 
der Stadt Pr. Oldendorf gekommen. Dadurch ist eine Neufassung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung erforderlich. 

In den letzten Jahren besuchten zwischen fünf bis zehn Schülerinnen und Schüler aus der 
Ortschaft Büscherheide die Grundschulen und die Hauptschule im Bereich der Stadt Pr. 
Oldendorf. 

Nach der bisherigen Vereinbarung wurden der Stadt Pr. Oldendorf die tatsächlich pro 
Schüler entstandenen Kosten erstattet. Der zu erstattende Betrag wurde in einem 
aufwändigen Verfahren ermittelt.  
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Die Änderung der Schulstruktur der Stadt Pr. Oldendorf hat eine deutliche Steigerung des 
Gastschuldgeldes pro Schüler zur Folge (berechnete Abschläge für 2015 nach der 
bisherigen Vereinbarung: 1.528 € pro Grundschüler; 1.746 € pro Hauptschüler und 2.432 € 
pro Sekundarschüler).

Mit dem Bürgermeister der Stadt Pr. Oldendorf, Herrn Steiner, sowie der zuständigen 
Sachbearbeiterin wurde das Thema in einem Gespräch am 14.03.2016 erörtert. Vereinbart 
wurde, dass die Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf der Grundlage der 
durchschnittlichen Sachkosten pro Schüler im Landkreis Osnabrück (ca. 1.300 € pro Jahr) 
erfolgen soll. Die Veränderung führt zu einer vereinfachten Abrechnung sowie zu einer 
besseren Kalkulationsgrundlage.

Der Landkreis Osnabrück und die Landesschulbehörde wurden um eine Stellungnahme zu 
den Punkten Übernahme Schülerbeförderung sowie Übernahme der Lehrerkosten gebeten. 
Die Stellungnahmen liegen derzeit noch nicht vor.

   

Beschlussvorschlag:

Der Rat stimmt vorbehaltlich der Zustimmung des Landkreises Osnabrück und der Nds. 
Landesschulbehörde dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der 
Stadt Pr. Oldendorf und der Gemeinde Bad Essen zur Beschulung der Kinder aus der 
Ortschaft Büscherheide zu.

   

Anlage/n:

Anlage 1: Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
Anlage 2: Bisherige öffentlich-rechtliche Vereinbarung
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und 
zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD1/2016/124
öffentlich
öffentlich
23.05.2016
Carsten Meyer

Bildungsfonds der Bildungslandschaft Wittlager Land
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 15.06.2016 Ausschuss für Kindergärten und Schulen, 
Familie, Jugend, Integration, Prävention, soziale 
Angelegenheiten und Sport

Beratung

Nichtöffentlich 16.06.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[ x ] stehen bei Konto  427100/91000/21110 zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[ x ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

   

Sachverhalt:

2012 haben sich die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln zur 
Bildungslandschaft Wittlager Land zusammengeschlossen. Dies mit dem erklärten Ziel, 
Bildungsarbeit im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Wittlager Land gemeinde- und 
einrichtungsübergreifend vernetzt zu gestalten. Die so organisierte Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. 

Mit der Einrichtung eines Bildungsfonds soll dieser 2012 eingeschlagene Weg weiter 
gefestigt und inhaltlich vorangebracht werden. Der Bildungsfonds der Bildungslandschaft 
Wittlager Land soll 2016 mit einer Einlage der Gemeinden von jeweils 2.500,00 € gebildet 
werden. In den Folgejahren soll jeweils ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € je Gemeinde in 
den Bildungsfonds Wittlager Land eingezahlt werden. Ein vergleichbares Modell wird im 
Nordkreis bereits seit einigen Jahren mit Erfolg praktiziert.

Zum Aufbau des Bildungsfonds ist den Gemeinden Hilfestellung – auch finanzieller Art - 
durch die Bohnenkampstiftung zugesagt worden. Nähere Informationen hierzu können in der 
Sitzung gegeben werden.
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Auch der Landkreis Osnabrück wird die Gemeinden in der praktischen Arbeit unterstützen. 
Geplant ist, die Abwicklung des Antragsverfahrens über das Bildungsbüro in Bohmte zu 
organisieren.

Durch die Schaffung dieser zusätzlichen finanziellen Handlungsspielräume soll den 
Bildungseinrichtungen im Wittlager Land (Kindertagesstätten und Schulen) die Gelegenheit 
gegeben werden, ihr kreatives Potenzial zum Wohle einer zukunftsfähigen Gestaltung von 
Bildung im Wittlager Land noch stärker einbringen zu können.

Als rechtliche Grundlage wird zunächst eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. 
Diese sowie Hinweise zur Antragsstellung und zum weiteren Verfahren liegen der Vorlage 
als Anlage 1 bei.
   

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Bad Essen beschließt die Einrichtung eines Bildungsfonds der 
Bildungslandschaft Wittlager Land auf der Grundlage der beigefügten öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung. Die erforderlichen Mittel sind in den Haushaltsplänen bereitzustellen.

   

Anlage/n:

Anlage 1: Entwurf der öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung eines 
Bildungsfonds in der Bildungslandschaft Wittlager Land sowie Verfahrens- und
Fördergrundsätze

   



   

Gemeinde Bad Essen Gemeinde Bohmte Gemeinde Ostercappeln 
 

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung 

über die Einrichtung eines 

BILDUNGSFONDS 

in der 

Bildungslandschaft Wittlager Land 

 
Die Gemeinde Bad Essen, Lindenstraße 41/43, 49152 Bad Essen, vertreten durch 
Bürgermeister Timo Natemeyer, im Folgenden „Gemeinde Bad Essen" genannt, die 

Gemeinde Bohmte, Bremer Straße 4, 49163 Bohmte, vertreten durch 
Bürgermeister Klaus Goedejohann, im Folgenden „Gemeinde Bohmte" genannt und 

die Gemeinde Ostercappeln, Gildebrede 1, 49179 Ostercappeln, vertreten durch 
Bürgermeister Rainer Ellermann, im Folgenden „Gemeinde Ostercappeln" genannt, 
schließen folgende Zweckvereinbarung als 

 

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung 

 

§ 1 

Beteiligte und Aufgaben 

 

2012 haben sich die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln zur 
Bildungslandschaft Wittlager Land zusammengeschlossen, mit dem erklärten Ziel, 

Bildungsarbeit gemeinde- und einrichtungsübergreifend vernetzt zu gestalten. 
 

Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln vereinbaren, durch die 
Einrichtung eines Bildungsfonds die Bildungsarbeit weiter zu festigen und inhaltlich 

weiter zu bringen. Dazu werden projektbezogene Fördermittel bereit gestellt, 
deren Vergabe entsprechend einer Förderrichtlinie erfolgt. 
 

Mit der Schaffung des Bildungsfonds werden zusätzliche Handlungsspielräume für 
die Bildungseinrichtungen im Wittlager Land geschaffen. Durch den Bildungsfonds 

soll das vorhandene kreative Potenzial der Bildungseinrichtungen zum Wohl einer 
zukunftsfähigen gemeinde- und einrichtungsübergreifenden Gestaltung von 
Bildung im Wittlager Land noch stärker gefördert werden. 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 NKomZG übertragen die Gemeinden Bohmte 

und Ostercappeln diese und alle damit verbundenen Aufgaben auf die Gemeinde 
Bad Essen. 

 

§ 2 

Verfahren 

 

(1) Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln richten in der Gemeinde 
Bad Essen einen Bildungsfonds für das Wittlager Land ein. 

 
(2) Der Bildungsfond trägt den Namen „Bildungsfonds für die Bildungslandschaft 

Wittlager Land (Bildungsfonds Wittlager Land)“. 

 

(3) Der Sitz vom „Bildungsfonds Wittlager Land“ befindet sich in der Gemeinde 
Bad Essen, Nebenstellen werden nicht eingerichtet. 
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§ 3 

Geschäftsführung 

 
Die Geschäftsführung für den „Bildungsfonds Wittlager Land“ wird grundsätzlich 

von der Gemeinde Bad Essen wahrgenommen. 

 

§ 4 

Personal / Förderausschuss 

 

(1) Personal für die Wahrnehmung der Aufgaben vom „Bildungsfonds Wittlager 

Land“ wird nicht eingestellt. Die Tätigkeiten der Bürgermeister und 
kommunalen Beschäftigten erfolgen als Dienstgeschäfte für ihre Kommunen 

und werden somit für den Bildungsfonds unentgeltlich durchgeführt. 
 

(2) Die Bürgermeister der Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln 

bilden den Geschäftsführervorstand vom „Bildungsfonds Wittlager Land“. 
 

(3) Für die Entscheidung von Förderanträgen wird ein Förderausschuss gebildet. 
Dieser Förderausschuss wird besetzt mit jeweils einem Vertreter der 
Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln.  

 
(4) Mit beratender Stimme ist das Bildungsbüro für den östlichen Landkreis 

Osnabrück in Bohmte vertreten.  

 

§ 5 

Ausstattung des Bildungsfonds Wittlager Land 

 

(1) Die Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln statten den Bildungsfond 
mit Finanzmittel aus. 
 

(2) Die Kassenführung obliegt der Gemeinde Bad Essen. 
 

(3) Im Jahr der Einrichtung (2016) wird von jeder Gemeinde ein Betrag in Höhe 
von 2.500,00 € eingezahlt. In den darauf folgenden Jahren wird jeweils ein 
Betrag in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung gestellt. 

 
(4) Die Ausschüttung der Mittel des Bildungsfonds erfolgt ausschließlich an die 

förderfähigen Projekte, Verwaltungskosten etc. werden daraus nicht bezahlt. 
 

§ 6 

Dauer der Vereinbarung 

 

(1) Die Vereinbarung wird zunächst befristet bis zum 31.12.2021 
abgeschlossen. 

 

(2) Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung verlängert sich danach um 

jeweils ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt. 
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(3) Eine Kündigung kann zum Jahresende mit einjähriger Kündigungsfrist 

erfolgen. Liegt ein wichtiger Grund vor, der es für eine der beteiligten 
Kommunen unzumutbar macht, an der Vereinbarung festzuhalten, 
besteht jederzeit ein außerordentliches, fristloses Kündigungsrecht. 

 
(4) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
 

(5) Die Kündigung der Vereinbarung hat die Auflösung des „Bildungsfonds 

Wittlager Land“ zur Folge.  

 

(6) Änderungen sowie eine eventuelle einvernehmliche Aufhebung der 
Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Dieser Vertrag tritt zum 01.07.2016 in Kraft. 

 

§ 8 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 

werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die 
Gemeinden verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue 
Bestimmungen zu ersetzen, die der in der unwirksamen Bestimmung 

enthaltenen Regelung in rechtlich zulässiger Weise entsprechen. 
Entsprechendes gilt für in der Vereinbarung eventuell enthaltene 

Regelungslücken. Diese sollen durch Bestimmungen ersetzt werden, die 
dem am Nächsten kommen, was die Gemeinden nach Sinn und Zweck des 
Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden 

wäre. 
 

 
Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln, den __ Juni 2016 
 

 
Gemeinde Bad Essen Gemeinde Bohmte Gemeinde 

Ostercappeln 
 
 

 
 

  

Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister 
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Bildungsfonds für die 

 
Zukunft durch Bildung gemeinsam gestalten 

 

2012 haben sich die Gemeinden Bohmte, Ostercappeln und Bad Essen zur 
Bildungslandschaft Wittlager Land zusammengeschlossen, dies mit dem erklärten 
Ziel, Bildungsarbeit gemeinde- und einrichtungsübergreifend vernetzt zu gestalten. 

Die so organisierte Zusammenarbeit im Bildungsbereich hat sich in den 
vergangenen Jahren bewährt.  

 
Mit der Einrichtung des Bildungsfonds, der von den drei Gemeinden zu gleichen 
Anteilen finanziell gespeist wird, soll dieser 2012 eingeschlagene Weg einer 

gemeinde- und einrichtungsübergreifenden Gestaltung von Bildungsarbeit weiter 
gefestigt und inhaltlich vorangebracht werden.  

 
Durch die Schaffung dieser zusätzlichen finanziellen Handlungsspielräume soll den 
Bildungseinrichtungen im Wittlager Land die Gelegenheit gegeben werden, ihr 

kreatives Potenzial zum Wohle einer zukunftsfähigen gemeinde- und 
einrichtungsübergreifenden Gestaltung von Bildung im Wittlager Land noch stärker 

einbringen zu können. 
 
 

Verfahren zur Genehmigung von Unterstützungsmaßnahmen aus dem 
Bildungsfonds Wittlager Land 

 
1. Förderzweck und Förderziele 

Im Mittelpunkt der Förderung durch den Bildungsfonds soll stets das Kind mit 
seinen Fähigkeiten und Talenten stehen. Es soll an den individuellen 
Voraussetzungen orientiert gefördert werden. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen1 

der Gemeinden des Wittlager Landes bestmögliche Bildungsbiographien zu 
ermöglichen.  

 
Förderfähig sind Vorhaben die darauf abzielen, Kindern im Wittlager Land, in der 
Regel wohnortnah, die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Potenziale zu ermöglichen.  

 
Hierzu gehören Maßnahmen, die  

 
 Übergänge innerhalb der institutionalisierten Bildung gezielt gestalten 

und/oder zur Sicherung der vorhandenen Schulstrukturen beitragen; 

 

                                                           
1
 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden nur der Begriff Kinder für die Bezeichnung der Zielgruppe 

verwandt. 
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 auf eine Verbesserung der Sprachförderung und des Spracherwerbs von 

Kindern abzielen; 

 Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung fördern; 

 zu einer verbesserten sozialen und fachlichen Integration von Kindern durch 

Bildung beitragen. 

 
 

2. Fördergrundsätze 

Der Bildungsfonds soll über die Gemeinde- und Einrichtungsgrenzen hinweg 
identitätsstiftend wirken. Demzufolge soll der Mehrwert für die Bildungslandschaft 

Wittlager Land insgesamt bei allen über den Fonds geförderten Vorhaben – auch bei 
der Förderung einzelner Einrichtungen – im Vordergrund stehen und muss im 

Antrag explizit erläutert werden.  
 
Gemeinde- und einrichtungsübergreifende Verbundprojekte werden bei Vorlage 

einer gleichen bzw. höheren Anzahl von Anträgen einzelner Einrichtungen vorrangig 
gefördert.  

 
Die Antragsteller verpflichten sich bei einer Förderung, das erworbene Wissen und 

Können nach Abschluss des Projektes über die koordinierende Stelle des 
Bildungsfonds (Bildungsbüro für den östlichen Landkreis Osnabrück als 
Geschäftsführung des Bildungsfonds Wittlager Land) der Bildungslandschaft 

Wittlager Land in Form eines Projektberichts (siehe Berichtsformular) zur Verfügung 
zu stellen.  

 
Zugleich wird darauf geachtet, dass die Bildungseinrichtungen der drei Gemeinden 
gleichermaßen von der Förderung durch den Bildungsfonds profitieren.  

 
 

3. Zur Antragstellung Berechtigte 
 

Zur Antragstellung berechtigt sind Bildungseinrichtungen in den drei Gemeinden des 

Wittlager Landes, konkret sind dies Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie Schulen nach dem 

Niedersächsischen Schulgesetz.  
 
 

4. Art und Umfang der Förderung 
 

1. Projekte werden im Umfang von maximal 70 % und mit höchstens 1.500 € 
gefördert. Mindestens 30 % der erforderlichen Mittel sind als Eigenanteil 
und/oder über Drittmittel aufzubringen. 

 
2. Grundsätzlich gilt das Prinzip der Subsidiarität, d. h. die antragstellende/n 

Einrichtung/en prüfen zunächst, ob die anfallenden Kosten mit anderen Mitteln 
(z. B. andere Fördertöpfe des Landkreises Osnabrück) aufgebracht werden 
können.  
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Es werden zudem keine Pflichtleistungen der Einrichtungen bzw. 
einrichtungsbezogene Pflichtleistungen der/s Einrichtungsträgers übernommen. 
 

3. Förderanträge (siehe Antragsformular) können jederzeit beim Bildungsbüro für 
den östlichen Landkreis Osnabrück als Geschäftsführung des Bildungsfonds 

Wittlager Land eingereicht werden. Sie müssen unbedingt vor Projektbeginn 
gestellt werden.  
 

Über die Förderung entscheidet ein Gremium bestehend aus jeweils einem 
Vertreter der drei Kommunen, das sich regelmäßig zweimal im Jahr trifft. Das 

Gremium entscheidet zeitnah (innerhalb von 6 Wochen nach Antragsfrist) mit 
einfacher Mehrheit. Die Leitung des Bildungsbüros für den östlichen Landkreis 
Osnabrück koordiniert diese Sitzung und nimmt daran teil, ist jedoch nicht 

stimmberechtigt. 
 

4. Förderanträge, die später als bis zum 31.05. oder 30.11. des laufenden 
Kalenderjahres (Datum Eingang des Online-Formulars) eingehen, können in 

der nächstfolgenden Förderperiode berücksichtigt werden, sofern der Antrag 
aufrechterhalten bleibt. 
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und 
zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD1/2016/122
öffentlich
öffentlich
03.05.2016
Carsten Meyer

Beförderung der Gemeindeinspektorin Anne Schmidt zur 
Gemeindeoberinspektorin
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich 19.05.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[ x ] stehen bei Konto  Personalaufwendungen zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

   

Sachverhalt:

Am 01. April 2009 ist Frau Anne Schmidt, geb. 09. April 1985 in Leipzig, wohnhaft in Melle 
als tariflich Beschäftigte bei der Gemeinde Bad Essen eingestellt worden. Sie ist seitdem im 
Fachdienst 1 Schulen, Kindergärten und zentrale Aufgaben u.a. in den Bereichen 
Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Paten-,  Partnerschaften und Anlagenbuchhaltung 
eingesetzt.
 
Zum 01. Juli 2013 wurde Frau Schmidt in das Beamtenverhältnis auf Probe bei der 
Gemeinde Bad Essen übernommen, zur Gemeindeinspektorin ernannt und in eine Planstelle 
nach A 9 BBesG eingewiesen.  Nach Ablauf der Probezeit ist sie zum 01. August 2015 in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen worden.

Eine Beförderung zur Gemeindeoberinspektorin ist gemäß § 20 Nieders. Beamtengesetz 
nach Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probezeit und somit zum 01. August 2016 
möglich. 
Im Stellenplan für das Jahr 2016 ist die Stelle von Frau Schmidt, die die Voraussetzungen für 
eine Beförderung erfüllt, bereits nach A 10 BBesG ausgewiesen worden. 

Daher ist vorgesehen, Frau Anne Schmidt mit Wirkung vom 01. August 2016 zur 
Gemeindeoberinspektorin zu befördern.
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Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, die Gemeindeinspektorin Anne Schmidt, geb. am 09. April 1985, 
wohnhaft in Melle, mit Wirkung vom 01. August 2016 zur Gemeindeoberinspektorin zu 
befördern und in eine Planstelle nach A 10 BBesG einzuweisen. 

   

Anlage/n:
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